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BOM Bill of Materials

BPatGer Bundespatentgericht (Schweiz)

BSD Berkeley Software Distribution License  
(www.opensource.org/licenses/bsd-license.php)

BSG Systematische Gesetzessammlung des Kantons Bern

BÜPF Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung  
des Post- und Fernmeldeverkehrs (SR 780.1)

bzw. beziehungsweise

CD Compact Disc

CD-ROM Compact Disc Read Only Memory

CH-EP europäisches Patent mit Benennung Schweiz

CISG Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über  
den  internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 («Wiener 
Kaufrecht», SR 0.221.211.1)

CLA Contributor License Agreement

CPRL Richtlinie 91/250 EWG vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz 
von Computerprogrammen (in der Vorauflage als Computerrechts-
richtlinie, CRRL abgekürzt)

CPU Central Processing Unit

CR Computer und Recht, Köln 1985 ff.

CRRL siehe CPRL

CRi Computer Law Review International, Köln 2003 ff.

DB Datenbank

DBRL Richtlinie 96/9/EG vom 11. März 1996 über den rechtlichen 
Schutz  
von Datenbanken (Datenbankrichtlinie)

DCO Developer’s Certificate of Origin 

ders. derselbe
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DesG Bundesgesetz über den Schutz von Design vom 5. Oktober 2001 
(SR 232.12)

DesRL Richtlinie 98/71/EG vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen 
Schutz von Mustern und Modellen (Designrichtlinie)

DesVO Verordnung 6/2002/EG vom 12. Dezember 2001 über das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster (Designverordnung, auch als GGVO 
abgekürzt)

DevOps Development Operations (Softwareentwicklungsmethodik)

d.h. das heisst

DIN Deutsches Institut für Normung

Diss. Dissertation

DLL Dynamic Link Library (Laufzeit-Programmbibliothek)

DMA Verordnung (EU) 2022/1925 (Digital Markets Act)

DMCA Digital Millennium Copyright Act (USA)

DRM Digital Rights Management

DRMS Digital Rights Management System

DSG BG vom 25. September 2020 über den Datenschutz (SR 235.1)

DVD Digital Versatile Disc

DVG BE Gesetz über die digitale Verwaltung des Kantons Bern vom 
7. März 2022 (BSG 109.1)

E. Erwägung (in Gerichtsentscheiden)

EDU educational

EDV elektronische Datenverarbeitung

EG Europäische Gemeinschaft

EG Bull. Bulletin der Europäischen Gemeinschaften bzw. der EU

EMBAG BG vom 17. März 2023 über den Einsatz elektronischer Mittel  
zur Erfüllung von Behördenaufgaben (SR 172.019)

EPA Europäisches Patentamt

EPC European Patent Convention (siehe EPÜ)
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Epi European Patent Information 

EPÜ Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973,  
revidiert in München am 29. November 2000 (SR 0.232.142.2)

ERP Enterprise Ressource Planning

etc. et cetera (und so weiter)

ETH Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich/Lausanne)

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof

EULA End User License Agreement (allgemeine Lizenzbedingungen)

evtl. eventuell

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

f. folgende

ff. fortfolgende

FHG Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt vom  
7. Oktober 2005 (Finanzhaushaltsgesetz, SR 611.0)

Fn. Fussnote

FSF Free Software Foundation (www.fsf.org)

GB Gigabyte

GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Deutschland)

GNU GNU is not Unix (siehe www.gnu.org)

GPL GNU General Public License (alle Versionen)

GPL v2 GNU GPL Version 2 (www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html)

GPL v3 GNU GPL Version 3 (www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)

GPT Generative Pre-Trained Transformer (KI Modell) 

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim / Mün-
chen 1896 ff.

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 
Weinheim / München 1951 ff.
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GUI Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)

HMA Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung 
 gewerblicher Muster und Modelle vom 28. November 1960 
(SR 0.232.121.2)

HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Berlin / Heidelberg 1964 ff.

Hrsg. Herausgeber

html Hypertext Markup Language

http Hypertext Transfer Protocol

IaaS Infrastructure as a Service

IBM International Business Machines Corporation

ID Identification

i.d.R. in der Regel

IEC International Electrotechnical Commission

IFROSS Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software  
(www.ifross.org)

IGE Institut für Geistiges Eigentum, Bern

IIC International Review of Intellectual Property and Competition 
Law, München 1970 ff.

InfoRL Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft

INPI Institut National de propriété industrielle, Paris

IoT Internet of Things

IP Internet Protocol

IPRG BG vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht 
(SR 291)

IPS Interactions per second

i.S. in Sachen

ISO International Organization for Standardization (www.iso.org)
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IT Informationstechnologie

ITDR Institution for IT and Data Dispute Resolution (Zürich)

i.Ü. im Üechtland

i.V.m. in Verbindung mit

Kap. Kapitel

KG BG vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbs-
beschränkungen (SR 251)

KI künstliche Intelligenz (siehe auch AI)

KOM Europäische Kommission (Dokumente)

KOV Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter vom  
13. Juli 1911 (SR 281.32)

LBI Loi fédérale sur les brevets d’invention (siehe PatG) 

LDA Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (siehe URG)

LGPL GNU Lesser General Public License (alle Versionen)

LGPL v3 GNU Lesser GPL Version 3 (www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html)

lit. litera (Buchstabe)

LugÜ Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche 
 Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen  
in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.11)

LwG Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 
( Landwirtschaftsgesetz, SR 910.1)

m.E. meines Erachtens

medialex Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Bern / Freiburg 
i.Ü. 1995 ff.

Mio. Million(en)

MPL Mozilla Public License (https://www.mozilla.org/MPL/)

MSchG BG vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und 
Herkunfts angaben (SR 232.11)

N. Note
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NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale

NZZ Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1821 ff.

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEM Original Equipment Manufacturing

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OR BG vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220)

OS Operating System

OSL Open Software License (alle Versionen)

OSL v3 Open Software License Version 3 (www.opensource.org/licenses/
osl-3.0)

OSS Open Source Software

PatG BG vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, 
SR 232.14)

PatGG BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht  
(SR 173.41)

PC Personal Computer

PCT Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit  
auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.1)

PDF Portable Document Format

PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt, Bern 1968–2002 
(vorher: Schweizerisches Patent- und Muster- und Modellblatt, 
nachher: +pat+ und mod. dép.)

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Stockholm am 14. Juli 
1967 (SR 0.232.04)

RBÜ Berner übereinkommen zum Schutze von Werken der Literatur 
und der Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 1971 (SR 0.231.15)

recht Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis, Bern 1982 ff.

RJN Recueil de jurisprudence Neuchâteloise, Hauterive 1953 ff.
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RPW Recht und Politik des Wettbewerbs, Bern 1997 ff.

Rz. Randziffer

S. Seite

SaaS Software as a Service

SAP SAP Aktiengesellschaft (ursprünglich Systemanalyse und 
Programm entwicklung GbR)

SBB Schweizerische Bundesbahnen

SchKG BG vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SR 281.1)

sic Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbs-
recht, Zürich 1997 ff. (vor 1997 Schweizerische Mitteilungen über 
Immaterialgüterrecht)

SIWR Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 
( Publikationsreihe), herausgegeben von Roland von Büren  
und Lucas David, Basel 1992 ff.

SJ La Semaine Judiciaire, Genf 1879 ff.

SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung, Zürich 1904 ff.

Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

SMI Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht  
(vor 1985  Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht, ab 1997 Zeitschrift für 
 Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht)

SPDX Software Package Data Exchange Standard (https://spdx.dev;  
siehe auch ISO/IEC 5962L 2021)

SPR Schweizerisches Privatrecht (Publikationsreihe), Basel 1967 ff.

SQL Structured Query Language

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts, Bern 1970 ff.

SSD Solid State Disk

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 
(SR 311.0)
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StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)

SW Software

SZW Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Zürich 1928 ff.

ToG Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halbleiter-
erzeugnissen (Topographiengesetz) vom 9. Oktober 1992 (SR 231.2)

ToRL Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. Dezember 1986 über den 
Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen 
(Topographierichtlinie)

ToV Verordnung über den Schutz von Topographien von Halbleiter-
erzeugnissen (Topographienverordnung) vom 26. April 1993 
(SR 231.21)

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights, Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an 
geistigem Eigentum, Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994, (SR 0.632.20)

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht, Bern 1885 ff.

UN United Nations

URG BG vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, SR 231.1)

UrhG-RefE Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz Referentenentwurf des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz zur Anpassung des Urheberrechts 
an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes (Deutschland)

URRL Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Urheberrecht-
richtlinie)

URV Verordnung über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
vom 26. April 1993 (SR 231.11)

US United States (of America)

USA United States of America



Abkürzungsverzeichnis

L

USB Universal Serial Bus

UWG BG vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb 
(SR 241)

v. / vs. versus (gegen)

VE Vorentwurf

VM virtuelle Maschine

VO Verordnung

VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(SR 313.0)

WCT World Copyright Treaty, WIPO-Urheberrechtsvertrag vom  
20. Dezember 1996 (SR 0.231.151)

WEKO Schweizerische Wettbewerbskommission

WIPO World Intellectual Property Organization (www.wipo.int.)

www World Wide Web

XML Extensible Markup Language

z.B. zum Beispiel

ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Bern 1865 ff.

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)

ZGE Zeitschrift für geistiges Eigentum, Tübingen 2009 ff.

Ziff. Ziffer

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
(SR 272)

ZR Blätter für zürcherische Rechtsprechung, Zürich 1902–1992 /  
Zürich 1992 ff.

ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge, Basel 1882 ff.

zugl. zugleich
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7. Open Source Lizenzen

Literaturhinweise

Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich nur auf spezifische Literatur zu Open 
Source Software. Siehe auch die generellen Hinweise im Literaturverzeichnis wei-
ter vorne.1121 Standardwerke sind ebenfalls weiter vorne zitiert.

allMann ivonne, Open Source Compliance, Baden-Baden 2019

Bain MalColM / sMiTh MCCoy, Patents and the Defensive Response, in: Brock 
Amanda (Hrsg.), Open Source Law, Policy and Practice, 2. A., Oxford 2022, 
S. 213–255

Ballhausen MiriaM, Copyright Enforcement, in: Brock Amanda (Hrsg.), Open 
Source Law, Policy and Practice, 2. A., Oxford 2022, S. 126–140

BearDWooD John P. / alleyne anDreW C., Open Source Hybrids and the Final 
GPLv3, CRi 2008, S. 14–20, zit. BearDWooD / alleyne, Open Source Hybrids

– The Price of Binary Freedom: The Challenge of Open Hybrid Software, CRi 
2006, S. 97–104, zit. BearDWooD / alleyne, Binary Freedom

BroCK aManDa, Business and Revenue Models and Commercial Agreements, in: 
Brock Amanda (Hrsg.), Open Source Law, Policy and Practice, 2. A., Oxford 
2022, S. 329–368 

CouGhlan shane, Transforming the Supply Chain with Openchain ISO 5230, in: 
Brock Amanda (Hrsg.), Open Source Law, Policy and Practice, 2. A., Oxford 
2022, S. 141–144

CriCK ToBy, Corporate Concerns: Audit, Valuations and Deals, in: Brock Amanda 
(Hrsg.), Open Source Law, Policy and Practice, 2. A., Oxford 2022, S. 164–182

DaPhinoff eva, Open-Source-Software und deren Einsatz bei den Schweize-
rischen Bundesbahnen SBB – eine Übersicht, in: Schwank Dieter / Pinelli 
Davide (Hrsg.), Juristische Festschrift zur Eröffnung des Gotthard-Basistun-
nels 2016 – Auswahl von Rechtsthemen rund um den Jahrhundertbau NEAT, 
Zürich 2016, S. 157–177

1121 Weitergehende Literatur- und Judikaturhinweise zu Open Source Software finden sich 
auf der Website des Instituts für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software, 
www.ifross.org/ifross_html/links.html.
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zit. fröhliCh- Bleuler, Open Source Compliance
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fröhliCh-Bleuler, GNU Public License
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7.1. Grundsätzliches

7.1.1. Freie Software

Der Fokus des vorliegenden Buchs liegt auf dem Softwareschutz. Bezüglich des 
Softwarevertragsrechts muss daher generell auf die Spezialliteratur verwiesen 
werden.1122 Lizenzbedingungen gehören grundsätzlich in den Bereich des Ver-
tragsrechts.1123 Da freie Software oft als Gegenmodell zum immaterialgüterrecht-
lichen Schutz gesehen wird («copyleft v. copyright»)1124, wird auf diese Art von 
Lizenzen nachfolgend dennoch etwas näher eingegangen.

Urheber- bzw. patentrechtlich geschützte Software ist grundsätzlich  proprietär, 
d.h., der Rechtsinhaber kann umfassend über ihre wirtschaftliche Verwertung 
bestimmen. Er kann aber auch auf die Auswertung bestimmter Befugnisse gegen-
über der Allgemeinheit verzichten. Der Begriff der «freien Software» ist un- 
scharf. Nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis umfasst er alle Software-
nutzungsformen, welche das Gebrauchen, Vervielfältigen und Verbreiten zu den 
entsprechenden Lizenzbedingungen kostenfrei gestatten. Typisch sind etwa fol-
gende Ausprägungen:

 – Public Domain: Der Rechtsinhaber verzichtet gegenüber der Öffentlichkeit 
darauf, irgendwelche Rechte an einer von ihm geschaffenen Software geltend 
zu machen. Ob nach schweizerischem Recht vollständig auf die Urheber-
rechte verzichtet werden kann, ist insbesondere mit Blick auf die Urhe-
berpersönlichkeitsrechte fraglich.1125 Ein umfassender Verzicht im Sinn einer 
Dereliktion dürfte in der Regel nicht den Absichten des Autors entsprechen, 
da dieser meist die Möglichkeit behalten möchte, sich gegen eine allfällige 
Anmassung der Autorschaft durch Dritte zur Wehr zu setzen. Wenn er den 
Sourcecode mitpubliziert hat, darf dieser von jedermann weiterentwickelt und 
auch mit Drittsoftware verknüpft werden. Ein Anspruch auf Herausgabe von 

1122 Siehe zum Softwarevertragsrecht insbesondere fröhliCh-Bleuler, Softwareverträge, 
passim; heusler / MaThys, passim; sTrauB, Informatikrecht, S. 49 ff.

1123 Siehe zum Verhältnis zwischen urheberrechtlichen und vertraglichen Befugnissen im 
Bereich der Softwarenutzung aber auch Rz. 191 ff.

1124 Siehe dazu auch Rz. 714 ff.
1125 Siehe dazu Rz. 139 ff.

696 

697 

698 



7.  Open Source Lizenzen

250

Sourcecodes oder Schnittstelleninformationen besteht jedoch nicht. Allenfalls 
können diese durch ein Reverse Engineering rekonstruiert werden.

 – Open Source Software ist auf eine freie Weiterentwicklung ausgerichtet. 
Sie zeichnet sich gegenüber anderen Formen freier Programme dadurch aus, 
dass der Sourcecode mitgeliefert oder zumindest verfügbar gehalten wird. 
Der Urheber verzichtet nicht auf seine Rechte, die Software darf im Rahmen 
der Lizenz aber frei gebraucht und weiterentwickelt werden. Da Open Source 
Lizenzen einerseits grosse praktische Bedeutung erlangt haben und anderer-
seits zahlreiche interessante Rechtsfragen aufwerfen, soll darauf im Folgen-
den etwas näher eingegangen werden.

 – Bei Freeware wird generell eine kostenlose Vervielfältigung und Weiterver-
breitung der Software erlaubt. Der Erwerber erhält aber nicht ohne weiteres 
auch ein Recht zu ihrer Veränderung und Weiterentwicklung. Da es keine 
einheitliche Freeware-Definition gibt, steht es dem Rechtsinhaber frei, in 
Nutzungsbedingungen festzulegen, welche Nutzungsformen er zulassen will 
(z.B. nur private Nutzung).

 – Shareware wird zunächst frei vertrieben.1126 Nach Ablauf einer bestimmten 
Zeitspanne oder einer Anzahl von Startvorgängen wird der Erwerber jedoch 
aufgefordert, ein Entgelt leisten. Anders als bei eigentlichen Demoversio-
nen bleibt die Funktionalität zwar grundsätzlich auch dann erhalten, wenn 
der Erwerber nicht reagiert.1127 Die Weiterbenutzung kann in diesem Fall 
jedoch beeinträchtigt werden (z.B. durch regelmässige Zahlungsaufforderun-
gen, durch Lizenzhinweise auf Druckoutputs oder durch Drittwerbung). Eine 
weitere Variante der Shareware-Bereitstellung besteht in der Freigabe einer 
kostenlosen Teilversion, die bei Bezahlung zur Vollversion erweitert werden 
kann. Mitunter wird auch eine blosse Registrierung des Lizenznehmers ver-
langt.

1126 Siehe zu den Ausprägungen von Demoversionen Rz. 314 ff.
1127 Siehe dazu Rz. 401.
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7.1.2. Open Source Software

Inzwischen gibt es zahlreiche Arten und Versionen von Open Source Lizenzen.1128 
In der Praxis wird die GNU GPL1129 nach wie vor besonders häufig verwendet. 
Relativ verbreitet sind auch die Berkeley Software Distribution License (BSD), 
die Open Software Lizenz (OSL), die Mozilla Public License (MPL) sowie «Artis-
tic Licenses».1130 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich primär auf die 
GNU General Public License in der aktuellen Version 3 (GPL	v3). Viele Über-
legungen gelten sinngemäss aber auch für andere Lizenzen.

Trotz zahlreicher Unterschiede im Detail gibt es gewichtige Gemeinsamkeiten 
zwischen den einzelnen Lizenzen. Die Open Source Initiative (OSI) hat mit der 
Open	 Source	 Definition1131 Mindestanforderungen für Open Source Lizenzen 
entwickelt. Obwohl es sich bei der OSI um eine private Organisation handelt, 
hat sich ihre Definition de facto zu einem Branchenstandard entwickelt.1132 Diese 
kann ihrerseits bei der Auslegung derjenigen Lizenzen1133 berücksichtigt werden, 
welche auf die Erfüllung der Anforderungen der OSI ausgerichtet sind.1134 Nach 
der Open Source Definition müssen Lizenzen im Wesentlichen folgende Grund-
sätze enthalten:

1128 Siehe dazu die Übersicht über gängige Lizenzmodelle und deren Charakteristika bei 
sieGfrieD, Rz. 1.2; sury, S. 175 ff. An die schweizerische Rechtssprache angepasste 
Übersetzungen diverser Open Source Lizenzen sind auch verfügbar unter https://www.
it-recht.ch/downloads/uebersetzungen-oss-lizenzen.

1129 Siehe zur Entwicklung der GPL sieGfrieD, Rz. 2.1 ff.; JaeGer / MeTzGer, Open Source 
Software, Rz. 15 ff.

1130 Siehe zu den einzelnen Varianten https://opensource.org/licenses/.
1131 Siehe https://opensource.org/osd/. Siehe in diesem Zusammenhang auch die Open 

Source Hardware Definition, www.oshwa.org/definition, welche sich teilweise an der 
Open Source Definition anlehnt. Siehe dazu im Einzelnen huPPerTz, S. 698 ff.

1132 Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 21 ff.; fröhliCh-Bleuler, 
Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 182 f.

1133 Siehe zu den generellen Auslegungsregeln für Open Source Lizenzen auch fröhliCh-
Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 191 f.

1134 Die Open Source Initiative betreibt ein Zertifizierungsprogramm für Open Source 
Lizenzen, siehe https://opensource.org/licenses/.
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 – Freie1135 Nutzung und Weiterverbreitung: Open Source Software enthält 
indessen keinen Verzicht auf Urheberrechte, sondern basiert selbst auf dem 
proprietären Ansatz des Urheberrechts. Der Rechtsinhaber verzichtet nur 
unter bestimmten Bedingungen – nämlich der Einhaltung der Lizenzbestim-
mungen – auf das Geltendmachen urheber- und patentrechtlicher1136 Ansprü-
che. Werden die Lizenzbedingungen verletzt, kann er sich mit urheberrecht-
lichen Klagen dagegen zur Wehr setzen.1137

 – Offenlegen des Sourcecodes durch Mitliefern oder einfaches Zugänglich-
machen:1138 Open Source Lizenzen basieren auf der Unterscheidung zwischen 
Sourcecode und Objectcode bzw. Executable.1139 Dennoch werden solche 
Lizenzen mitunter auch auf Software angewendet, bei welcher kein Source-
code im engeren Sinn existiert (z.B. JavaScript).1140 In diesem Fall müssen die 
Regeln sinngemäss ausgelegt werden.

1135 Siehe dazu Ziff. 4 Abs. 2 und Ziff. 10 Abs. 3 GPL v3.
1136 Siehe zum Verhältnis zwischen Patentrecht und Open Source Lizenzen generell 

 Gilliéron, Open Source et droit des brevets, S. 32 ff.; Bain / sMiTh, S. 217 ff. Siehe zur 
patentrechtlichen Wirkung, dem «Patentleft»-Effekt von GPL Ziff. 11 Abs. 3 GPL v3 
bzw. den entsprechenden Risiken sChöTTle, s. 2 ff.; sChöTTle / sTeGer, S. 6; JaeGer /  
MeTzGer, Open Source Software, Rz. 71 ff. Siehe zu patentrechtlichen Ansprüchen 
unter der OSL v3 rosen, S. 167 ff.

1137 Siehe dazu auch Rz. 132 und Rz. 736 sowie Ballhausen, S. 129 ff. In der Schweiz 
fehlt es – anders als in Deutschland – bisher noch an Judikatur zur Verletzung von 
Open Source Lizenzen. Siehe auch die Übersicht über den Stand der Rechtsprechung 
in Deutschland und den USA bei hassDenTeufel / WiTTe, S. 558 f.; JaeGer / MeTzGer, 
Open Source Software, Rz. 208; KePPeler, S. 10 ff.; sChöTTle / sTeGer, S. 1 ff.

1138 Siehe zu den verschiedenen Varianten des Zurverfügungstellens Ziff. 6 Abs. 1 GPL v3. 
Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 202 f.

1139 Siehe zur Unterscheidung zwischen Sourcecode und Objectcode generell Rz. 2 ff. Als 
«Sourcecode» im Sinn der GPL wird diejenige Form eines Werks bezeichnet, wel-
che für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. Er kann neben dem eigentlichen 
Quelltext auch Installationsskripte, Schnittstellendefinitionen etc. umfassen, welche 
für die Verwendung erforderlich sind (siehe Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 4–6 GPL v3). Siehe 
dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 203.

1140 Siehe zur Anwendbarkeit der GPL auf JavaScript-Projekte, bei denen nicht ein Source-
code im engeren Sinn erzeugt wird, Thalhofer, S. 131 ff. Siehe zur Anwendung auf 
Assembler-Programme und Skripte IFROSS, GPL-Kommentar, N. 14 ff. zu Ziff. 1 
GPL v2.
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 – Recht zur Modifikation des ursprünglichen Programms: Der mitgelieferte 
Sourcecode darf insbesondere auch zu einem neuen Objectcode kompiliert 
werden. Wenn die Veränderungen weitergegeben werden sollen, müssen sie 
aus haftungs- und urheberrechtlichen Gründen eindeutig gekennzeichnet 
werden.1141 Auf diese Weise bleibt stets rekonstruierbar, wer welche Bei-
träge zur Weiterentwicklung der Software geleistet hat.1142 Damit wird zudem 
die Gefahr verringert, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht des ursprüngli-
chen Schöpfers durch entstellende Änderungen in Mitleidenschaft gezogen 
wird.1143 Mit der Modifikation können auch Dritte beauftragt werden, sofern 
die Einhaltung der Lizenzbedingungen gewährleistet bleibt.1144

 – Keine Diskriminierung bestimmter Personengruppen

 – Keine	Beschränkung	der	Nutzung auf bestimmte Anwendungsarten (z.B. auf 
privaten Gebrauch)

 – Weitergabe der Lizenzbedingungen sowie eines Copyrightvermerks1145 bei 
jeder Verbreitung1146 des Programms

 – Wer die Software vertreibt, hat einen Haftungsausschluss auf den Pro-
grammkopien anzubringen.1147 Leistungserbringer, die Open Source Software 
im Rahmen von Projekten für Kunden entwickeln oder liefern, können diesen 
gegenüber allerdings aus Vertragsrecht haften.1148 Zudem werden umfassende 

1141 Siehe dazu auch BearDWooD / alleyne, Binary Freedom, S. 100.
1142 Siehe zu typischen Entwicklungsmodellen von Open Source Software WiDMer MiKe, 

Open Source, S. 95 f.; Thalhofer, S. 133 ff.
1143 Siehe zu den urheberpersönlichkeitsrechtlichen Aspekten von Werkänderungen auch 

Rz. 138 ff.
1144 Siehe dazu im Einzelnen Ziff. 2 Abs. 2 GPL v3.
1145 Ziff. 5 Abs. 1 lit. c GPL v3 beinhaltet eine besondere Bestimmung für Programme, 

die nicht nur im Hintergrund ablaufen, sondern über eine Benutzeroberfläche gesteu-
ert werden. Bei solchen Programmen müssen Hinweise wie Copyrightvermerke und 
Gewährleistungsausschluss beim Aufstarten eingeblendet oder in einem separaten 
Menüpunkt aufgeführt werden. Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und 
vertragsrechtliche Aspekte, S. 206.

1146 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 760 ff.
1147 Siehe Ziff. 4 Abs. 1 GPL v3.
1148 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, 

S. 226 ff.
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Haftungsausschlüsse auf das gesetzlich zulässige Mass reduziert (z.B. Haf-
tung für absichtlich oder grobfahrlässig verursachte Mängel).1149

Ein Teil der Open Source Lizenzen enthält Bestimmungen, welche jede Mono-
polisierung von Änderungen (z.B. durch Patente) verbieten und stattdessen eine 
Pflicht zur Weitergabe unter den gleichen Bedingungen vorsehen (Copyleft-Prin-
zip).1150 Ob die Modifikationen selbst urheberrechtlich geschützt sind, spielt keine 
Rolle, da die Zulässigkeit der Änderungshandlung am Urheberrechtsschutz der 
Ausgangssoftware anknüpft.1151 Vom Copyleft-Effekt werden daher auch blosse 
Fehlerkorrekturen erfasst.

Die Copyleft-Wirkung gilt als das zentrale Unterscheidungskriterium innerhalb 
der einzelnen Open Source Lizenzen.1152 Einen strengen Copyleft-Effekt hat z.B. 
die GNU GPL. In abgeschwächter Form beinhalten auch die OSL1153, die GNU 
LGPL1154 und die MPL ein Copyleft. Keine Copyleft-Klausel enthalten z.B. die 
BSD-Lizenz, die Apache Software License und die Academic Free License.

Gegenstand einer Open Source Lizenz können nicht nur Computerprogramme, son-
dern auch sonstige urheberrechtlich schützbare Werke sein (z.B. XML- Dateien).1155 
Allerdings sind die Lizenzbedingungen inhaltlich auf Software zugeschnitten, 

1149 Siehe dazu im Einzelnen sTrauB, Verantwortung für IT, Rz. 249 f. und Rz. 401 ff.; 
WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 181 f.

1150 Das Copyleft-Prinzip wird auch als «viraler Effekt» bezeichnet. Der Vergleich mit 
Viren hinkt allerdings insoweit, als die ursprüngliche Lizenz nur im Fall der Weiter-
gabe einer modifizierten Version «ansteckende Wirkung» auf damit verbundenen Code 
erhält (siehe dazu im Einzelnen Rz. 760 ff.). Ohne Weitergabehandlung tritt keine 
«Ansteckung» ein. Siehe dazu auch IFROSS, GPL-Kommentar, N. 14 zu Ziff. 2 GPL.

1151 Siehe dazu Rz. 114.
1152 Siehe zum Inhalt des Copyleft-Prinzips im Einzelnen Rz. 752 ff.
1153 Bei der OSL ist grundsätzlich nur eine Weitergabe des Sourcecodes erforderlich. Siehe 

dazu im Einzelnen rosen, S. 166 ff.
1154 Bei der LGPL tritt der Copyleft-Effekt nur im Fall einer Modifikation des Codes, nicht 

aber beim Linking von Bibliotheken ein. Siehe Ziff. 2, Ziff. 4 und Ziff. 5 LGPL. Ein 
ähnlicher Effekt kann auch mit einer «Classpath Exception» erreicht werden, welche 
das Linking erlaubt. Siehe dazu fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 40.

1155 Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 114; IFROSS, GPL-Kom-
mentar, N. 16 zu Ziff. 0 GPL v2.
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welche in Sourcecodeform1156 vorliegt. Dokumentationen können z.B. der GNU 
Free Documentation License unterstellt werden. Für Texte, Grafiken, audio-
visuelle Werke etc. gibt es ebenfalls spezifischere Lizenzen, welche dem Copyleft-
Modell entsprechen (z.B. Creative Commons Licenses1157).1158 Inzwischen gibt es 
zudem Open Source Hardware Lizenzen1159 – dort geht es allerdings weniger um 
die Offenlegung von Sourcecodes als um diejenige von Dokumentation.

7.1.3. Open Source Geschäftsmodell

Das Open Source Geschäftsmodell basiert darauf, dass Weiterentwicklungen der 
Allgemeinheit – und damit auch den ursprünglichen Autoren und Auftraggebern – 
zugutekommen.1160 Open Source wird oft als gesellschaftliche Vision verstanden, 
bei der kreative Freiheit im Vordergrund steht – als Gegenentwurf zum traditio-
nellen System des Immaterialgüterrechts, das viel mehr auf kommerzielle Inte-
ressen ausgerichtet ist. Tatsächlich bauen Open Source Lizenzen1161 aber bezüglich 
ihrer Durchsetzbarkeit auch auf dem bestehenden Urheberrecht auf (ohne Copy-
right kein Copyleft).1162

Für Open Source Software selbst kann grundsätzlich kein Entgelt beansprucht 
werden. Dennoch lässt sich damit auch Geld verdienen:1163

 – Open Source Software wird oft im Rahmen eines entgeltlichen Auftrags- 
oder	Werkvertragsverhältnisses entwickelt. Der betreffende Vertrag wird 
parallel zur Lizenz abgeschlossen.

1156 Siehe dazu Rz. 705.
1157 Siehe https://creativecommons.org. Siehe zu den praktischen Unterschieden zwischen 

Open Source Lizenzen und Creative Commons Lizenzen heinzKe, S. 150 ff.
1158 Siehe zur Kompatibilitätsproblematik zwischen unterschiedlichen Lizenzen mit Copy-

left Rz. 738 ff.
1159 Siehe dazu auch die Open Source Hardware Definition, online verfügbar unter www.

oshwa.org/definition, sowie huPPerTz, S. 698 ff.; KaTz, S. 490 ff.
1160 Siehe dazu auch Rz. 752.
1161 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 730 ff. sowie auch leins-zurMühle Rz. 426 ff.
1162 Siehe dazu auch haeDiCKe, S. 89 f.
1163 Siehe zu Open Source Geschäftsmodellen auch BroCK, S. 336 ff.
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 – Für die Weitergabe von Open Source Software auf Datenträger kann ein 
Unkostenbeitrag verlangt werden.1164 Durch eine sinnvolle Zusammenstellung 
von Softwarepaketen kann für die Nutzer ein Mehrwert geschaffen werden. 
Solche sogenannten Distributionen können z.B. Betriebssystem, Treiber und 
Hilfsprogramme auf demselben Datenträger umfassen. Da die einzelnen Pro-
gramme gratis erhältlich sind, wird die Höhe des Entgelts für solche Zusam-
menstellungen letztlich durch den Markt kontrolliert: Ist der Gesamtpreis zu 
hoch, besorgen sich die Nutzer die Software einzeln.

 – Open Source Lizenzen enthalten weit gehende Haftungsausschlüsse. Der 
Lizenzgeber oder Distributor kann aber gegenüber einzelnen Vertragspartnern 
entgeltliche Garantien übernehmen oder zusätzliche Wartungsdienstleistun-
gen erbringen.1165

 – Der Rechtsinhaber kann bestimmten Vertragspartnern im Rahmen einer paral-
lelen Lizenz über die Open Source Lizenz hinausgehende Rechte einräumen 
(Duallizenzierung).1166

Solange der Lizenzgeber keine ausdrückliche Abtretung seiner Rechte vornimmt, 
kommt es nicht zu einer Rechtsübertragung. Die Autoren von Open Source Pro-
grammen haben aber mitunter ein Bedürfnis, die Überwachung und Durchset-
zung der Lizenzeinhaltung an eine Institution zu delegieren. Verschiedene Open 
Source Organisationen bieten eine entsprechende Möglichkeit für die unter ihrer 
Lizenz stehende Software an (z.B. die FSF für GPL-Software).1167 Damit verliert 
der Urheber gegebenenfalls auch das Recht, die Software durch parallele Lizen-
zen kommerziell zu verwerten. Er kann aber auch (z.B. im Rahmen eines Fidu-

1164 Siehe Ziff. 4 Abs. 2 GPL v3.
1165 Siehe Ziff. 4 Abs. 2 GPL v3.
1166 Siehe dazu Rz. 750.
1167 Entsprechende Informationen der FSF Europe sind verfügbar unter https://fsfe.org/

projects/ftf/fla.de.html. Siehe in diesem Zusammenhang auch die «Principles of Com-
munity-Oriented GPL Enforcement» der FSF und der Software Freedom Conservancy, 
welche online publiziert wurden unter https://www.fsf.org/licensing/enforcement- 
principles, sowie Ballhausen, S. 132 ff.
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ciary License Agreements1168) bloss die Prozessführung an eine Organisation dele-
gieren.1169

7.1.4. Verwendung von OSS in der öffentlichen Hand

Das Parlament hat im März 2023 das Bundesgesetz über den Einsatz elektroni-
scher Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) verabschiedet. Mit 
Art. 9 EMBAG werden auf Bundesebene diverse Fragen in Zusammenhang mit 
der Verwendung von Open Source Software beantwortet. Insbesondere war lange 
umstritten, ob die öffentliche Hand Softwareentwicklungen unter einer Open 
Source Lizenz weitergeben darf.1170 Art. 9 EMBAG enthält nun verbindliche 
Grundsätze zu dieser Fragestellung. 

Kurz zusammengefasst muss in Zukunft der Quellcode von im Auftrag von 
Bundesbehörden entwickelter Individualsoftware offengelegt werden, soweit 
nicht Rechte Dritter (insbesondere des Auftragnehmers) oder sicherheitsrelevante 
Gründe dem entgegenstehen. Die jeweilige Vergabestelle hat aber einen Ermes-
sensspielraum, ob proprietäre oder nicht proprietäre Software beschafft werden 
soll, um einen bestimmten Bedarf zu decken. Insbesondere Kostenüberlegungen 
können dafürsprechen, proprietäre Standardsoftware einzusetzen, statt Indivi-
dualentwicklungen vorzunehmen, deren Sourcecode später offengelegt werden 
 könnte.1171 

In Bezug auf die Möglichkeit, softwarebezogene Dienstleistungen entgeltlich 
weiterzugeben, verweist die BoTsChafT auf Art. 41 FHG, wonach Verwaltungs-
einheiten gegenüber Dritten gewerbliche Leistungen nur erbringen dürfen, soweit 
ein Gesetz sie hierzu ermächtigt. Die Ausführungen1172, unter welchen Voraus-

1168  Siehe zu Fiduciary License Agreements auch loveJoy, S. 119.
1169 Die Free Software Foundation hat 2003 das GPL Compliance Lab gegründet, welches 

sich mit der Durchsetzung der GPL beschäftigt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt in 
Europa gpl-violations.org. 

1170 Siehe dazu im Einzelnen Müller / voGel, s. 24 ff., sowie PoleDna / sChlauri / sChWei-
zer, s. 78 ff.

1171 Siehe dazu BoTsChafT zum EMBAG, BBl 2002, S. 37 f.
1172 BoTsChafT zum EMBAG, BBl 2002, S. 65 ff.
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setzungen eine unentgeltliche Weitergabe von Software mit einer Open Source 
Lizenz in Zukunft zulässig und geboten ist, scheinen trotz des scheinbar klaren 
Gesetzeswortlauts von Art. 9 EMBAG einigen Interpretationsspielraum bei der 
konkreten Anwendung offenzulassen.

Gemäss Art. 2 richtet sich das EMBAG an Bundesbehörden. Die eidgenös-
sischen Gerichte und die Bundesanwaltschaft können sich diesem Gesetz oder 
Teilen davon durch Vereinbarung mit dem Bundesrat unterstellen.1173 Der Kan-
ton Bern hat 2022 ebenfalls Regelungen zur Nutzung von Open Source Software 
erlassen.1174 Auch Kantone ohne entsprechende gesetzliche Regelungen könnten 
sich bezüglich der Verwendung von Open Source Software an den im EMBAG 
festgehaltenen Grundsätzen orientieren.

7.2. Rechtsnatur

7.2.1. Grundsätzliches

Das kostenlose Zurverfügungstellen von Software stellt grundsätzlich keine 
Schenkung dar: Weder überträgt der Rechtsinhaber sein Urheberrecht, noch erhält 
der Lizenznehmer ein Recht zur Unterlizenzierung.1175 Bei Open Source Lizenzen 
handelt es sich um einen in der Praxis gebildeten Lizenztyp, auf welchen schen-
kungsrechtliche Bestimmungen aber allenfalls analog angewendet werden kön-
nen.1176 Zur Open Source Lizenz können auch werkvertragliche und auftragsrecht-

1173 Siehe dazu BoTsChafT zum EMBAG, BBl 2022, S. 18 und S. 50.
1174 Siehe dazu im Einzelnen Art. 26 DVG BE, wonach insbesondere auch Lizenzen mit 

Copyleft-Effekt verwendet werden dürfen. Siehe zudem auch Art. 20 und 25 DVG BE, 
welche die Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Kantonen regeln.

1175 Siehe dazu auch WeBer, Open Source Software, S. 77 f., und WeBer, Freie Software, 
S. 52 ff., der Open Source Lizenzen als Innominatkontrakte sui generis betrachtet. 
fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 223 f., geht zumin-
dest von einer analogen Anwendbarkeit des Schenkungsrechts aus, da die Vermögens-
zuwendung im Verzicht auf die Abschlussmöglichkeit einer entsprechenden kommer-
ziellen Lizenz liegt. Siehe dazu auch sTrauB, Verantwortung für IT, Rz. 247.

1176 Siehe zur analogen Anwendung von Schenkungsrecht generell fröhliCh-Bleuler, 
Open Source Compliance, Rz. 27. Siehe zum Umfang zulässiger Haftungsausschlüsse 
sTrauB, Verantwortung für IT, Rz. 401 ff. Siehe zur Frage, inwieweit sich die schen-
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liche Komponenten hinzutreten (z.B. wenn Open Source Software im Rahmen 
eines Systemintegrationsvertrags für einen Kunden individuell entwickelt wird).

7.2.2. Gültigkeit

Open Source Lizenzen stellen eine Form allgemeiner	Geschäftsbedingungen1177 
dar und gelten für die Benutzer daher grundsätzlich nur, wenn diese sie akzeptiert 
haben.1178 

In internationalen Sachverhalten in Zusammenhang mit Open Source Software 
stellt sich zunächst die Frage, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Je nach 
Konstellation kann sowohl das Vertragsstatut1179 als auch das Immaterialgüter-
rechtsstatut1180 relevant sein. Ersteres dürfte vor allem bei in Entwicklungsver-
trägen eingebetteten Lizenzklauseln zum Tragen kommen. Letzteres könnte ins-
besondere dann von Bedeutung sein, wenn die Open Source Lizenz infolge ihrer 
Verletzung erloschen ist und die Weiternutzung der Software eine Urheberrechts-
verletzung darstellt.1181

kungsrechtliche Haftungsmilderung auch auf parallele Deliktsansprüche auswirkt, 
WeBer, Open Source Software, S. 90 mit weiteren Hinweisen.

1177 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 27. Siehe zur 
generellen Wirksamkeit allgemeiner Lizenzbedingungen Rz. 293 ff.

1178 Die rechtliche Verbindlichkeit von Open Source Lizenzen ist entsprechend dem 
anwendbaren nationalen Recht zu prüfen. Siehe zur internationalprivatrechtlichen 
Anknüpfung WeBer, Open Source Software, S. 75 f.; WiDMer MiKe, Open Source 
Software, S. 47 ff.; IFROSS, GPL-Kommentar, Anhang A; hePP / Müller / herrMann, 
Rz. 1198 ff.; Thalhofer, S. 130, geht davon aus, dass Open Source Lizenzbestim-
mungen etwa mit der deutschen AGB-Gesetzgebung nur teilweise vereinbar sind, da 
dort insbesondere ein vollständiger Haftungsausschluss unzulässig ist. Siehe zu kar-
tellrechtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit Open Source Lizenzen Piana, 
S. 370 ff., und MeTzGer / JaeGer, Rz. 418 ff.

1179 Art. 122 IPRG.
1180 Art. 110 IPRG.
1181 Siehe dazu auch sieGfrieD, Rz. 3.1–3.3; JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, 

Rz. 449 ff.; Ballhausen, S. 139.
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Einige Lizenzen sehen vor, dass die Ingebrauchnahme der Software als Zustim-
mung zu den Nutzungsbedingungen gilt.1182 Ob durch Modifikations- und Ver-
breitungshandlungen ohne weiteres ein gültiger Vertrag zustande kommt, ist 
fraglich.1183 Wenn der Erwerber die Lizenzbedingungen nicht einhält, kann der 
Lizenzgeber ihm den Gebrauch – soweit dieser sich nicht aus Art. 12 Abs. 2 URG 
ergibt1184 – allerdings aufgrund seines Urheberrechts verbieten.1185

Nach Art. 1 Abs. 1 OR kommen Verträge durch Austausch übereinstimmender 
Willenserklärungen zustande.1186 Die Offerte der Rechtsinhaber zum Vertrags-
schluss besteht im Verweis auf die Open Source Lizenz. Damit eine in der Lizenz 
definierte Annahmehandlung1187 (z.B. die Weitergabe einer modifizierten Versi-
on)1188 den Charakter einer Willenserklärung erhält, muss zur tatsächlichen Hand-
lung der Wille zum Vertragsabschluss hinzukommen. Das ist etwa dann nicht der 
Fall, wenn der Nutzer gar nicht weiss, dass die betreffende Software unter der 
entsprechenden Lizenz steht (z.B. wenn es sich um Software in Embedded Sys-
tems1189 handelt, deren Veräusserer die Lizenzbedingungen nicht weitergegeben 
hat1190).

1182 Siehe dazu die differenzierende Bestimmung von Ziff. 9 GPL v3.
1183 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, 

S. 188 f.; WiDMer MiKe, Urheberrecht, S. 98 ff.; WiDMer MiKe, Open Source Software, 
S. 168 ff.; WeBer, Freie Software, S. 52 ff.; WeBer, Open Source Software, S. 76 ff.; 
IFROSS, GPL-Kommentar, N. 12 zu Ziff. 5 GPL v2.

1184 Siehe dazu Rz. 730.
1185 So ausdrücklich Ziff. 9 GPL v3. Siehe dazu auch Rz. 132 und Rz. 736.
1186 Siehe zu den Auslegungsregeln von Open Source Lizenzen auch fröhliCh-Bleuler, 

Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 191.
1187 Eine Annahme wäre auch durch Erklärung an den Lizenzgeber möglich. Siehe zu den 

Anforderungen an Annahmehandlungen auch IFROSS, GPL-Kommentar, N. 7 f. zu 
Ziff. 5 GPL v2.

1188 Siehe dazu auch WeBer, Open Source Software, S. 80.
1189 Siehe dazu Rz. 27.
1190 Siehe zur Verwendung von Open Source Software im Rahmen von Embedded Systems 

im Einzelnen Rz. 767 ff.

728 

729 



261

7.2.  Rechtsnatur

Wenn der Nutzer die Software von einer berechtigten Person erwirbt,1191 treten 
die Wirkungen von Art. 12 Abs. 2 URG automatisch ein, d.h., die Software darf 
gebraucht und weitergegeben werden.1192 Hingegen besteht von Gesetzes wegen 
grundsätzlich kein Modifikationsrecht. Nach der hier vertretenen Auffassung kann 
sich eine Person, die GPL-Software herunterlädt, unmittelbar auf das gesetzliche 
Gebrauchsrecht berufen, da die GPL das blosse Kopieren und Ablaufenlassen 
des Programms nicht von weiteren Voraussetzungen abhängig macht.

7.2.3. Erlöschen

Die GPL hält ausdrücklich fest, dass eingeräumte Lizenzen unwiderruflich sind, 
solange die festgelegten Bedingungen erfüllt sind.1193 Auch andere Open Source 
Lizenzen können nachträglich nicht ohne weiteres widerrufen werden:

 – Die Erwerber von Open Source Software können sich zumindest für das Aus-
führen des Programms auf das gesetzliche Gebrauchsrecht berufen.1194

 – Ein Recht zur späteren Einschränkung von weitergehenden Nutzungshand-
lungen – insbesondere Softwaremodifikationen – besteht nur dann, wenn 
 dieses in den Lizenzbedingungen oder allfälligen parallelen vertraglichen 
Vereinbarungen vorbehalten wurde.1195

1191 Der Softwareerwerb kann z.B. in der Form eines unentgeltlichen Downloads, durch 
Kauf eines Datenträgers von einem Distributor oder im Rahmen eines Systeminte-
grationsvertrags erfolgen, bei welchem der Leistungserbringer Open Source Software 
mitliefert.

1192 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 189 f. 
und S. 216; fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 9; WiDMer MiKe, Open 
Source Software, S. 96 f., S. 124 ff. und S. 166; IFROSS, GPL-Kommentar, N. 18 ff. 
zu Ziff. 0 GPL v2. Siehe demgegenüber jedoch zurückhaltend zur Anwendbarkeit von 
Art. 12 Abs. 2 URG auf Open Source Lizenzen WeBer, Open Source Software, S. 86.

1193 Ziff. 2 Abs. 1 GPL v3.
1194 Siehe dazu Rz. 730.
1195 fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 221 f., geht davon aus, 

dass ein Widerruf zwar möglich ist, der Lizenzgeber aber gegenüber gutgläubigen Soft-
wareerwerbern weiterhin an die Lizenz gebunden ist. Die Verwendung der Termino-
logie des Gutglaubensschutzes kann in diesem Zusammenhang allerdings zu Missver-
ständnissen Anlass geben. Im Urheberrecht gibt es keinen gutgläubigen Rechtserwerb. 
Hingegen ist der Lizenzgeber an das Vertrauensprinzip beim Vertragsschluss gebunden.
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 – Open Source Lizenzen führen nach dem hier vertretenen Verständnis nicht zu 
einem Verzicht auf Urheberrechte durch eine Verfügungshandlung, sondern 
zu einer vertraglichen Verpflichtung, diese gegenüber dem Lizenznehmer im 
Rahmen der Lizenzbedingungen nicht geltend zu machen.1196 Daher ist ein 
Widerruf ex nunc grundsätzlich möglich, soweit die betreffenden Lizenz-
bedingungen dies nicht ausschliessen. Er hat nach dem Vertrauensprinzip 
aber keine Wirkung gegenüber denjenigen Personen, welche die Software zu 
diesem Zeitpunkt bereits erworben haben oder davon erst nach dem Erwerb 
Kenntnis erhalten. 

 – Bereits erteilte Open Source Lizenzen werden auch durch einen Konkurs des 
Lizenzgebers nicht berührt.1197 Die Konkursverwaltung kann die Unterstel-
lung der Software unter eine Open Source Lizenz aber unter den gleichen 
Voraussetzungen wie der Lizenzgeber beenden.

Die GPL kann als auflösend bedingte Zustimmung verstanden werden, welche 
im Fall einer Vertragsverletzung erlischt.1198 Alle danach erfolgenden, nicht 
durch Art. 12 Abs. 2 URG abgedeckten Nutzungshandlungen verletzen zugleich 
das Urheberrecht. Wenn der Nutzer die Rechtsverletzung beendet hat, kann ein 
erneuter Lizenzvertrag abgeschlossen werden.1199 Die Folgen der Rechtsverlet-

1196 Siehe dazu Rz. 725 ff.
1197 Siehe dazu auch Rz. 285 ff. sowie fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 32.
1198 Siehe dazu IFROSS, GPL-Kommentar, N. 5 ff. zu Ziff. 4 GPL v2. fröhliCh-Bleuler, 

Open Source Compliance, Rz. 23, geht davon aus, dass auch bei anderen Open Source 
Lizenzen die Nutzungsbefugnisse nur auflösend bedingt eingeräumt werden.

1199 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, 
S. 216 f.; Kuhn / WilliaMson / sanDler, S. 10 ff.; IFROSS, GPL-Kommentar, N. 18 zu 
Ziff. 4 GPL v2. Unter GPL v2 war ein Wiederaufleben der Lizenz an eine ausdrückliche 
Zustimmung des Lizenzgebers gebunden. Dieser konnte die erneute Lizenzierung von 
Bedingungen abhängig machen (z.B. periodische Lieferung von Compliance Reports). 
Nach GPL v3 lebt die Lizenz provisorisch wieder auf, wenn der Lizenznehmer die Ver-
letzung beendet. Falls er vom Rechtsinhaber erstmalig abgemahnt wurde oder innert 
60 Tagen keine Ankündigung der Auflösung erfolgt, wird das Wiederaufleben end-
gültig (Ziff. 8 Abs. 2 und Ziff. 3 GPL v3). Andernfalls kann der Lizenzgeber (im Fall 
mehrerer sequenzieller Miturheber jeder einzeln) die Lizenz definitiv kündigen. Siehe 
dazu auch Ballhausen, S. 139.
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zung werden dadurch aber nicht beseitigt, d.h., es könnte auf Feststellung und 
gegebenenfalls auf Schadenersatz1200 für die während dieser Zeit erfolgten Nut-
zungshandlungen geklagt werden. Umgekehrt bleiben allfällige vom Verletzer 
gegenüber Dritten eingeräumte GPL-Lizenzen an eigenen Änderungen von der 
Verletzungshandlung unberührt.1201

In der Regel sehen Open Source Lizenzen vor, dass bei Weitergabe der Software 
an Dritte ein Lizenzverhältnis	zum	ursprünglichen	Rechtsinhaber	entsteht.1202 
Mit der Weiterverbreitung muss jeder Lizenznehmer Dritten zugleich eine ent-
sprechende Lizenz an seinen eigenen Weiterentwicklungen einräumen. Die Open 
Source Lizenz ermöglicht damit eine Nutzung zu einheitlichen Bedingungen. 
Auch wenn die Software von einem Nichtberechtigten erworben wird (z.B. einer 
Person, welche die Open Source Lizenz selbst nicht angenommen und die Soft-
ware trotzdem vervielfältigt und weitergegeben hat), kann die Open Source Lizenz 
vom Erwerber rechtsgültig angenommen werden.1203

1200 Siehe zu den Schadenersatzmöglichkeiten bei Urheberrechtsverletzungen generell 
Rz. 602 ff. Wenn die Software vom Verletzer nicht unter einer Open Source Lizenz 
weitergegeben wurde, liegt der Schaden der Urheber in der Möglichkeit, parallele 
kommerzielle Lizenzen abzuschliessen. In Bezug auf Schadenersatzansprüche ist die 
Frage des Verschuldens massgebend. Insbesondere im Zusammenhang mit urheber-
rechtlich geschützten Codeteilen, welche innerhalb einer Lieferkette von Zulieferern 
oder Auftragnehmern in ein Open Source Projekt eingebaut wurden, ist relevant, ob 
der Beklagte seinen eigenen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist oder ob ihm Fahr-
lässigkeit vorgeworfen werden kann, wenn etwa die Bill of Materials der betreffenden 
Software nicht überprüft wurde (siehe dazu auch Rz. 800). Hier könnten Zertifizierun-
gen in der Lieferkette gemäss ISO/IEC 5230 in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 
Siehe dazu auch hassDenTeufel / WiTTe, S. 559 ff.

1201 Siehe dazu IFROSS, GPL-Kommentar, N. 16 zu Ziff. 4 GPL v2.
1202 Ziff. 10 GPL v3. Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 164.
1203 Siehe dazu IFROSS, GPL-Kommentar, N. 15 ff. zu Ziff. 4 GPL v2.
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Grafische Übersicht 16: Schematische Darstellung des GNU-Lizenzmodells

7.3. Kompatibilität von Open Source Lizenzen

7.3.1. Ausgangslage

Sollen innerhalb eines Projekts Softwarekomponenten miteinander kombiniert 
werden, welche unterschiedlichen Open Source Lizenzen unterstehen, stellt sich 
die Frage der Kompatibilität. Leider sind die von der OSI zertifizierten Lizenzen 
untereinander teilweise inkompatibel und selbst Softwarekomponenten, welche 
unter verschiedenen Versionen derselben Lizenz stehen, dürfen unter Umständen 
nicht miteinander verbunden werden.1204 Zudem besteht bei Softwareprojekten, 
welche von einer Entwicklercommunity getragen werden, die Gefahr, dass es zu 
Abspaltungen (Forks) kommt, wenn eine wichtige Entwicklergruppe die Soft-
ware inhaltlich anders oder unter einer anderen – insbesondere einer strengeren – 
Lizenz weiterentwickeln möchte.

1204 Siehe dazu auch WilMer, s. 381 ff.; allMann, s. 183 f.; JaeGer / MeTzGer, Open 
Source Software, Rz. 153 ff.; sMiTh, S. 97 ff. Kompatibilitätsprobleme lassen sich im 
Rahmen einer Überprüfung meistens relativ gut erkennen. Diverse Anbieter analysie-
ren mithilfe von grossen Open Source Repositories, welche Open Source Komponen-
ten in einer bestimmten Software enthalten sind, welche Lizenzen darauf anwendbar 
sind und ob diese miteinander kompatibel sind.
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Die Free Software Foundation führt eine Liste der Lizenzen, welche mit der GPL 
insoweit kompatibel sind, dass sie eine Lizenzierung neuer Softwareversionen 
unter der GPL erlauben.1205 Einige Open Source Lizenzen verlangen nämlich, dass 
alle Modifikationen und Ergänzungen eines Programms wiederum unter dersel-
ben Lizenz weitergegeben werden müssen.1206 Auch die GPL erlaubt grundsätzlich 
keine Weitergabe unter abweichenden Lizenzbedingungen.1207

7.3.2. Lizenzmodifikationen

Open Source Lizenzen werden zur Anpassung an neue technische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Verhältnisse gelegentlich aktualisiert. Davon wird Software, 
welche der bisherigen Lizenzversion unterstellt ist, grundsätzlich nicht betroffen, 
da ein einseitiger Widerruf der eingeräumten Nutzungsrechte nicht möglich ist.1208

Da die GPL in der Version 3 zusätzliche, gemäss der Version 2 nicht zulässige 
Restriktionen und Möglichkeiten zulässt, sind die beiden Versionen grundsätz-
lich nicht miteinander kompatibel. Dies ist jedoch nur dann ein Problem, wenn 
die Lizenzgeber der zu kombinierenden Software ausdrücklich unterschiedliche 
GPL-Versionen vorgegeben haben.1209

1205 Siehe www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses. Ein anschauliches 
Beispiel für die Kompatibilitätsproblematik ergibt sich aus der BSD-Lizenz in ihrer 
ursprünglichen Fassung. Diese sieht vor, dass bei der Werbung für die Software stets 
auf den BSD-Code hingewiesen werden muss. Kombiniert man BSD- und GPL-Code 
zu einem einheitlichen Programm, so müsste das Ergebnis gemäss der GPL v2 wiede-
rum der GPL unterstellt werden. Gleichzeitig würde jedoch die Werbeklausel aus der 
BSD-Lizenz eingreifen. Diese stellt nach Auffassung der FSF aber eine unzulässige 
Einschränkung der GPL-Rechte zum freien Vertrieb dar. Inzwischen ist dieses Pro blem 
allerdings durch eine neue BSD-Lizenzversion ohne Werbeklausel gelöst  worden.

1206 Siehe zum Copyleft-Effekt im Einzelnen Rz. 711 ff.
1207 Siehe zur Kompatibilitätsklausel Rz. 749. Ausnahmen bestehen auch in Bezug auf die 

Affero GPL, die LGPL und von der FSF individuell gewährten Bedingungen.
1208 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 731 ff.
1209 Ziff. 9 Abs. 2 GPL v2 und Ziff. 14 Abs. 2 GPL v3. Siehe dazu Rz. 744 ff. sowie fröh-

liCh-Bleuler, GNU Public License, Rz. 46 ff.; KoGlin, S. 137 ff.; JaeGer / MeTzGer, 
GNU GPL V3, S. 132 f.; IFROSS, GPL-Kommentar, S. 10 f.
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7.3.3. Optionen für Lizenzgeber

Viele Open Source Lizenzmodelle geben dem Urheber die Möglichkeit, sein Werk 
von Anfang an unter die jeweils geltende Version der betreffenden Lizenz zu 
stellen.1210 Allerdings weiss dieser im Zeitpunkt der Unterstellung nicht, welchen 
Inhalt die zukünftigen Lizenzversionen haben werden. Dies kann insbesondere im 
Hinblick auf neue Nutzungsarten problematisch sein.1211 Nach der hier vertretenen 
Auffassung muss die Wirksamkeit einer solchen Blankozustimmung jeweils bezo-
gen auf den Inhalt der neuen Lizenzversion beurteilt werden.

Handelt es sich um Modifikationen, welche die Lizenzbestimmungen entspre-
chend den bisherigen Grundsätzen bloss aktualisieren bzw. präzisieren, so ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass der Urheber ihnen zugestimmt hätte, wenn 
sie ihm bekannt gewesen wären. Dementsprechend sind sie durch seine Blanko-
zustimmung abgedeckt. Hingegen umfasst die Zustimmung keine  grundlegenden 
Änderungen des Lizenzkonzepts (z.B. automatischer Übergang der Urheber-
rechte auf eine bestimmte Organisation1212 oder Lizenzänderungen, welche der 
Open Source Definition1213 widersprechen).

Der Lizenzgeber hat nach der GPL v3 folgende Optionen im Hinblick auf neue 
Lizenzversionen:

 – Der Lizenzgeber erklärt eine bestimmte Version für anwendbar (z.B. «ver-
sion 2 only»). In diesem Fall müssen die Lizenznehmer allfällige Weiterent-
wicklungen ebenfalls unter dieser Version weitergeben.

 – Der Lizenzgeber trifft keine Wahl. In diesem Fall können die Lizenznehmer 
bestimmen, unter welcher Version sie das Programm lizenzieren wollen. Ihre 

1210 Siehe Ziff. 15 GPL v3.
1211 In der Schweiz geht die wohl herrschende Lehre davon aus, dass eine umfassende 

Rechtsübertragung auch unbekannte Nutzungsarten erfasst. Siehe dazu De Werra, 
URG-Kommentar, N. 29 f. zu Art. 16 URG; von Büren / Meer, SIWR II/1, Rz. 699; 
hilTy, Urheberrecht, Rz. 274. Siehe zurückhaltend BarreleT / eGloff, N. 13 zu Art. 16 
URG, welche nur die voraussehbaren Auswertungsmöglichkeiten als mit übertragbar 
betrachten.

1212 Siehe dazu Rz. 750.
1213 Siehe Rz. 703.
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Wahl wird jedoch erst nach aussen sichtbar, wenn sie ihrerseits Änderungen 
unter einer bestimmten Lizenzversion weitergeben.1214

 – Der Lizenzgeber erklärt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle 
Version oder allfällige spätere Versionen (z.B. «version 2 or any later») für 
anwendbar (offene	Versionshinweise). Auch hier können die Lizenznehmer 
frei wählen.

 – Der Lizenzgeber delegiert sein Wahlrecht an Dritte1215, z.B. die FSF. Die 
Vollmacht kann nachträglich widerrufen werden, doch hat dies keinen Ein-
fluss auf bereits abgeschlossene Lizenzverträge.1216

 – Der Lizenzgeber kann eine Kompatibilitätsklausel in die von ihm verwen-
dete Lizenz aufnehmen. Damit erleichtert er die Verwendung des Programms 
mit anderen Open Source Lizenzen.1217

Der Lizenzgeber bleibt Inhaber der Urheberrechte.1218 Er erlaubt mit der Unter-
stellung unter eine Open Source Lizenz lediglich die in der Lizenz definierten Nut-
zungshandlungen.1219 Es ist ihm grundsätzlich freigestellt, neben der Open Source 
Lizenz parallel weitere kommerzielle oder Open Source Lizenzen zu erteilen 
(Duallizenzierung).1220 Er kann somit gegenüber bestimmten Personen über die 
Open Source Lizenz hinausgehende Nutzungshandlungen erlauben. Für Software-
versionen, welche durch verschiedene Personen weiterentwickelt wurden, müsste 
indessen jede einzelne der Nutzung ausserhalb der Open Source Lizenz zustim-
men. Bei grösseren Projekten ist der Erhalt aller notwendigen Zustim mungen 
daher praktisch kaum möglich.

1214 Siehe dazu auch Ziff. 6 LGPL v3.
1215 Ziff. 14 Abs. 3 GPL v3.
1216 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 731 ff.
1217 Ziff. 7 Abs. 3 GPL v3 enthält entsprechende Bestimmungen, welche die Kompatibilität 

mit anderen Lizenzen verbessern. Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, GNU Public 
License, Rz. 15 ff.; fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 40 und Rz. 66.

1218 Siehe zur Möglichkeit einer Rechtsabtretung an die FSF Rz. 720.
1219 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 186.
1220 Siehe dazu auch Ziff. 5 Abs. 1 lit. c GPL v3 sowie IFROSS, GPL-Kommentar, S. 12 f.; 

JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, Rz. 144 ff.
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Die GPL stellt selbst ein urheberrechtlich geschütztes sprachliches Werk dar. 
Wer Software unter einer modifizierten Form der GPL verbreiten möchte, muss 
entweder eine entsprechende individuelle Zustimmung der FSF einholen oder den 
Lizenztext in einer Weise neu formulieren, so dass das Urheberrecht der FSF nicht 
mehr tangiert wird.1221 Statt einer Ergänzung der GPL können aber in einem sepa-
raten Dokument zusätzliche Rechte1222 eingeräumt werden (z.B. weitergehende 
Rechtsübertragungen im Rahmen einer werkvertraglichen Entwicklung von Soft-
ware, welche der GPL untersteht).

7.4. Copyleft

7.4.1. Grundsätzliches

Das Copyleft-Prinzip1223 stellt ein Kernelement der GPL-Philosophie dar.1224 Was 
von einem Rechtsinhaber unter der GPL gratis zur Verfügung gestellt wird, soll nicht 
durch Dritte (z.B. Konkurrenten) wieder monopolisiert werden können.1225 Vielmehr 
sollen auch diese ihre Weiterentwicklungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Der Copyleft-Effekt kann in folgenden Konstellationen eintreten:

 – Die GPL-Software wird durch den Lizenznehmer modifiziert.

 – Urheberrechtlich geschützte Codeteile der GPL-Software werden vom 
Lizenznehmer in neue Programme übernommen.1226

 – Die neue Software wird mit dem ursprünglichen Programm in einer bestimm-
ten Weise verbunden.1227 

1221 Urheberrechtlich geschützt ist nur die textliche Ausgestaltung der Lizenz, nicht aber deren 
Regelungsinhalt. Diese stellen urheberrechtlich freie Ideen dar. Siehe dazu auch Rz. 113.

1222 Der Lizenzgeber kann im Rahmen einer «Classpath Exception» auch das freie Ver-
linken mit weiteren Programmen erlauben. Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Open 
Source Compliance, Rz. 40.

1223 Siehe dazu auch Rz. 711.
1224 Siehe zum Open Source Geschäftsmodell auch Rz. 714 ff.
1225 Siehe zur Frage der wettbewerbsrechtlichen Relevanz von Copyleft-Klauseln sChinD-

ler-Bühler, S. 64 ff.; JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, Rz. 420 ff.
1226 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 772 ff.
1227 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 767 ff.

751 

752 

753 

754 

755 

756 



269

7.4.  Copyleft

 – Die neue Software wird zusammen mit GPL-Software in einer bestimmten 
Weise verbreitet.1228

Da es keinen gutgläubigen Erwerb von Urheberrechten gibt, stellen über die 
Lizenz bedingungen hinausgehende Nutzungshandlungen generell Urheberrechts-
verletzungen dar.1229 Der Copyleft-Effekt tritt daher auch ein, wenn urheberrecht-
lich geschützte Elemente1230 einer unter der GPL stehenden Software unabsicht-
lich übernommen werden. Dazu könnte es etwa bei der Verwendung von Open 
Source Entwicklungswerkzeugen kommen (z.B. bei der Verwendung von Compi-
lern, welche eigene Elemente in den Code einkopieren,1231 oder bei der Übernahme 
von Modellen und Templates im Rahmen eines «Model Driven Software Develop-
ment»1232). Die GPL hält allerdings fest, dass mit Open Source Software erzeugte 
Outputs nur unter bestimmten Voraussetzungen unter das Copyleft  fallen.1233

Das strenge Copyleft der GNU GPL erweist sich mitunter als Hindernis für die 
Verbreitung von Programmen.1234 Zur Vermeidung seiner Wirkung können ver-
schiedene Vermeidungsstrategien angewendet werden.1235

1228 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 760 ff.
1229 Siehe dazu auch Rz. 132, Rz. 704 und Rz. 736. Aus Ziff. 2 Abs. 1 GPL v3 ergibt sich, 

dass die Lizenz auf dem Urheberrecht an der betreffenden Software basiert. Soweit 
nur urheberrechtsfreie Codeteile übernommen werden oder ausnahmsweise eine freie 
Benutzung vorliegt, entfaltet die GPL daher keine Wirkung. Siehe dazu auch Rz. 176.

1230 Soweit sie die nötige Individualität aufweisen, können z.B. auch Headerfiles von Bib-
liotheken urheberrechtlich geschützt – und damit GPL-relevant – sein. Siehe dazu auch 
Ziff. 3 der LGPL v3 sowie IFROSS, GPL-Kommentar, N. 37 ff. zu Ziff. 3 GPL v2.

1231 Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 126; rauBer, Computer-
software, S. 131 f.; WuerMelinG / DeiKe, S. 88; IFROSS, GPL-Kommentar, N. 48 f. zu 
Ziff. 3 GPL.

1232 Siehe dazu Thalhofer, S. 131.
1233 Siehe Ziff. 2 Abs. 1 GPL v3, wonach Arbeitsergebnisse, welche beim Ausführen einer 

Software entstehen, nur dann unter die GPL fallen, wenn sie aufgrund ihres Inhalts 
ein von ihr umfasstes Werk darstellen. Die GPL anerkennt zudem Ansprüche auf eine 
angemessene Benutzung.

1234 Siehe zur Frage, welches Lizenzmodell im Einzelfall am besten geeignet ist, fröhliCh- 
Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 217 ff.

1235 Siehe dazu die Checkliste im Anhang A/3.2 sowie fröhliCh-Bleuler, Urheber- und 
vertragsrechtliche Aspekte, S. 213; niMMer, S. 131 ff.
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7.4.2. Weitergabehandlungen

Die Pflicht, den Empfängern einer geänderten bzw. weiterentwickelten Software-
version auch den entsprechenden Sourcecode zugänglich zu machen, besteht 
grundsätzlich nur dann, wenn diese weitergegeben wird.1236

Bezüglich einer allfälligen Veröffentlichung der Software liegt es nahe, auf Art. 9 
Abs. 3 URG abzustellen. Danach gilt ein Werk als publiziert, wenn es ausserhalb 
eines Kreises von Personen, die eng miteinander verbunden sind, einer grösseren 
Anzahl von Personen zugänglich gemacht wurde.1237 Der Copyleft-Effekt kann 
auch durch freies Zugänglichmachen einer neuen Softwareversion innerhalb eines 
Konzerns aus rechtlich selbständigen, aber wirtschaftlich voneinander abhängigen 
Unternehmen ausgelöst werden.1238

Eine Verbreitung liegt bereits dann vor, wenn Dritte die konkrete Möglichkeit 
erhalten, eine Programmkopie herzustellen,1239 d.h., wenn sie Verfügungsmacht 
über das Programm erlangen, dieses selbst installieren und nutzen können. Dies 
ist z.B. bei einer Nutzung im Rahmen von SaaS grundsätzlich nicht gegeben.1240

1236 Zur Zeit der Entstehung der GPL wurde Software üblicherweise auf Datenträgern (Dis-
kette, CD-ROM etc.) ausgeliefert. Ob sie auch online verbreitet werden darf, wurde 
erst in Version 3 näher geregelt. Nach der hier vertretenen Auffassung kann aber auch 
unter früheren GPL-Versionen stehende Software online verbreitet werden. Lücken 
in der GPL sind nach dem hypothetischen Parteiwillen zu füllen. Die Bestimmungen 
neuerer GPL-Versionen bilden ein wichtiges Indiz dafür, welche Regelungen die Par-
teien getroffen hätten, wenn sie sich der Lücke bewusst gewesen wären. Siehe dazu 
auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 197.

1237 Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 142 ff.; fröhliCh-Bleuler, 
Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 213.

1238 Siehe dazu fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 48 und Rz. 60;  allMann, 
S. 177 ff. und 223 f.

1239 Siehe dazu fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 10; sieGfrieD, Rz. 5.1 ff.
1240 Siehe zur Verfügungsmöglichkeit der Softwareanwender im Rahmen netzwerkbasier-

ter Nutzungsformen Rz. 16 und Rz. 258. Ziff. 0 Abs. 7 GPL v3 hält fest, dass die reine 
Interaktion mit einem Benutzer über ein Computernetzwerk ohne Übergabe einer 
Kopie keine Übertragung darstellt. Siehe demgegenüber aber auch fröhliCh- Bleuler, 
Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 213.
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Seit der Version 3 unterscheidet die GPL zwischen zwei unterschiedlichen Typen 
von Verbreitungshandlungen:

 – «Propagating» umfasst generell alle Handlungen, die dem Urheber eines 
Werks vorbehalten sind (z.B. Kopieren, Wahrnehmbarmachen).1241

 – Demgegenüber beinhaltet «conveying» als Unterbegiff von «propagating» 
jede Art von Verbreitung, die dazu führt, dass der Lizenznehmer eine Kopie 
der Software erhält oder eine solche selbst herstellen kann.

Der Copyleft-Effekt knüpft am Begriff des «conveying» an. Ob die organisa-
tionsinterne Verbreitung oder die Weiterentwicklung für einen bestimmten 
Kunden auch zu einer Verpflichtung zur Weitergabe des Sourcecodes führen, 
war in GPL Version 2 umstritten. Eine solche Pflicht kommt gemäss Version 3 nur 
dann in Betracht, wenn unternehmens- bzw. organisationsübergreifende1242 Wei-
tergabehandlungen stattfinden.1243

7.4.3. Verbindungen und Aggregate

Von der GPL ist nicht nur die individuelle Weitergabe lizenzierter Software erfasst, 
sondern auch die Mitübertragung im Rahmen von Gesamtsystemen (z.B. Infor-
matikgesamtsysteme aus Hard- und Softwarekomponenten). Open Source Soft-
ware ist heute auch in zahlreichen elektronischen Geräten enthalten (Embedded 
Systems).1244 Sofern diese eine Aktualisierung technisch überhaupt ermöglichen 
(z.B. Firmwareupdate via eine USB-Schnittstelle), muss gemäss der GPL auch der 
entsprechende Sourcecode zur Verfügung gestellt werden.1245

1241 Siehe dazu fröhliCh-Bleuler, GNU Public License, Rz. 5 ff.
1242 Gemäss Ziff. 10 Abs. 2 GPL v3 gilt im Fall einer Unternehmensübernahme die Lizenz 

zugunsten des übernehmenden Unternehmens weiter, ohne dass der Copyleft-Effekt 
eintritt. Siehe dazu fröhliCh-Bleuler, GNU Public License, Rz. 44.

1243 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, GNU Public License, Rz. 35.
1244 Siehe dazu Rz. 27. Die Integration von Open Source Software in Hardware ohne Ein-

haltung der betreffenden Lizenzbedingungen hat in den letzten Jahren zu diversen 
Gerichtsverfahren Anlass gegeben. Siehe dazu auch JaeGer, S. 766 ff.; sChöTTle /  
sTeGer, S. 1 ff.; WiTzel, S. 153; KreuTzer, S. 146 ff.; JaeGer / MeTzGer, Open Source 
Software, Rz. 38.

1245 Ziff. 6 Abs. 3 GPL v3. Die GPL verpönt die Sperrung von Modifikationsmöglichkeiten 
durch den Hardwarehersteller (Tivoization). In diesem Fall soll auch die Umgehung 
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In Bezug auf die Verbindung von Programmen sind folgende Grundkonstella-
tionen zu unterscheiden:

 – Programme oder Softwarebestandteile, die inhaltlich voneinander abgeleitet 
sind, dürfen stets nur unter der GPL verbreitet werden.

 – Programme oder Softwarebestandteile, die inhaltlich nicht voneinander abge-
leitet sind, können unter verschiedenen Lizenzen verbreitet werden, sofern sie 
formal getrennt sind.

 – Programme oder Softwarebestandteile, die inhaltlich zwar nicht voneinander 
abgeleitet sind, aber nicht formal getrennt sind, müssen gesamthaft unter der 
GPL verbreitet werden.

Während Änderungen an GPL-Software durch die Open Source Lizenz erfasst 
werden, ist die Entwicklung und Vermarktung1246 von interoperablen selbständi-
gen Programmen grundsätzlich frei. Die Frage der Eigenständigkeit ist bei ver-
bundenen Programmen allerdings oft schwierig zu beantworten.1247 Da es sich bei 
der GPL um allgemeine Vertragsbedingungen handelt, ist nicht allein auf objek-
tive technische Kriterien, sondern auch auf die Verkehrsanschauung der beteilig-
ten Gruppen abzustellen, die sich im Lauf der Zeit allerdings verändern kann.1248 
Massgebend sind insbesondere die Art des Zusammenspiels mit dem ursprüng-
lichen Programm und die Individualität des Zweitprogramms:

 – Wenn ein Programm auch in Drittsoftware integriert werden kann, bildet 
dies ein wichtiges Indiz für seine Eigenständigkeit (z.B. Plugins, welche nicht 
spezifisch für die Open Source Software entwickelt wurden).

von Kopiersperren zulässig bleiben. Siehe zum rechtlichen Schutz von Kopierschutz-
mechanismen auch Rz. 437 ff.

1246 Siehe zur Berechnung von Lizenzgebühren für hybride Softwarepakete, welche so- 
wohl aus freien wie aus proprietären Elementen bestehen, auch BearDWooD / alleyne, 
Binary Freedom, S. 100 f.

1247 Siehe dazu auch BearDWooD / alleyne, Open Source Hybris, S. 14 ff.; hoPPen /  
Thalhofer, S. 275 ff.; niMMer, S. 129 ff.; Thalhofer, S. 129 ff.; WiDMer MiKe, Open 
Source Software, S. 138 ff.; JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, Rz. 67 ff.; 
IFROSS, GPL-Kommentar, N. 14 ff. zu Ziff. 2 GPL v2; KePPeler, S. 14 f.; KreuTzer, 
S. 150; sieGfrieD, Rz. 8.9.

1248 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 212. 
Die blosse Nutzung von Entwicklungsumgebungen führt nicht zum Copyleft-Effekt. 
Siehe dazu im Einzelnen hoPPen / Thalhofer, S. 277.
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 – Softwarepatches zur Fehlerkorrektur weisen einen inhaltlichen Bezug zum 
Originalprogramm auf. Auch wenn diese selbst keinen Code der ursprüngli-
chen Software enthalten, ist fraglich, ob sie als eigenständig gelten können.1249

 – Anwendungsprogramme, die zusammen mit einem Betriebssystem oder 
anderen	eigenständigen	Anwendungsprogrammen vertrieben werden, sind 
grundsätzlich nicht vom Copyleft erfasst.

 – Software kann – etwa im Hinblick auf eine unabhängige Pflege der einzelnen 
Programmteile – in verschiedene Dateien aufgeteilt werden. Wenn diese so 
miteinander verlinkt werden, dass bei der Kompilierung aus den einzelnen 
Sourcecodes1250 ein einziger Objectcode entsteht (statische	Verlinkung), tritt 
gemäss der GPL1251 der Copyleft-Effekt ein.1252

 – Beim dynamischen Verlinken greift ein Programm während des Betriebs 
auf ein anderes Programm1253 oder einen Programmbaustein zu (z.B. in Pro-
grammbibliotheken1254 enthaltene Routinen, die nur bei Gebrauch in den 
Arbeitsspeicher geladen werden). Für den Copyleft-Effekt ist der Moment des 
Vertriebs massgeblich. Daher tritt dieser bei einer dynamischen Verlinkung 
in der Regel nicht ein.1255 Allerdings kommt es zusätzlich auf die technische 
Eigenständigkeit des Programms und die Art und Weise des Vertriebs an.

1249 Siehe dazu WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 145 ff.; IFROSS, GPL-Kommen-
tar, N. 25 f. zu Ziff. 2 GPL v2, wonach die Frage der Eigenständigkeit sowohl inhaltlich 
wie funktional zu beurteilen ist.

1250 Siehe zur Anwendbarkeit der GPL auf JavaScript-Projekte, wo es nicht zu einer eigent-
lichen Verlinkung kommt, Thalhofer, S. 133.

1251 Demgegenüber knüpft in der OSL die Verpflichtung zur Offenlegung des Sourcecodes 
nicht an der Verlinkung an. Siehe dazu Thalhofer, S. 135. Siehe zur Frage des Copy-
left-Effekts beim statischen Verlinken unter der LGPL Thalhofer, S. 132.

1252 Siehe dazu hoPPen / Thalhofer, S. 278 f.; fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertrags-
rechtliche Aspekte, S. 210 f.

1253 Siehe zum fehlenden Copyleft-Effekt beim Zugriff auf das Betriebssystem Linux 
 niMMer, S. 133.

1254 Siehe zur Funktionsweise von Bibliotheken Rz. 9 sowie auch Ziff. 1 Abs. 3 GPL v3. Pro-
grammbibliotheken können auch unter den etwas liberaleren Regeln der GNU LGPL 
publiziert werden. Diese hält für den Fall des dynamischen Verlinkens ausdrücklich fest, 
dass kein Copyleft-Effekt eintritt. Siehe dazu im Einzelnen hoPPen / Thalhofer, S. 279 f.

1255 Siehe dazu allerdings zurückhaltend hoPPen / Thalhofer, s. 279 f.
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Auch eigenständige Programme1256 können vom Copyleft-Effekt erfasst werden, 
wenn für die Erwerber nicht klar erkennbar ist, dass sie unter einer separaten 
Lizenz vertrieben sollen (diese Konstellation wird vorliegend als Lizenzambigui-
tät bezeichnet).

Zusammenstellungen auf einem Speicher- oder Verbreitungsmedium, welche 
sowohl aus GPL-Software als auch aus eigenständigen Werken bestehen (Aggre-
gate), fallen nicht unter das Copyleft1257, wenn kumulativ folgende Voraussetzun-
gen gegeben sind: 1258

 – Die zusätzlichen Werke sind ihrer Natur nach nicht Erweiterungen des von 
der GPL umfassten Werks.

 – Die Werke sind separat gespeichert und mit der GPL-Software nicht (z.B. durch 
statisches Verlinken1259) zu einer Einheit verbunden.

 – Die Zusammenstellung bzw. das daran bestehende Urheberrecht1260 werden 
nicht dazu verwendet, den Zugriff oder die Rechte der Benutzer weiter ein-
zuschränken, als dies bei einer entsprechenden Verwendung der einzelnen 
Werke der Fall wäre.

1256 Siehe zur Kombination von einzelnen Programmroutinen zu einer gemeinsamen Bi - 
bliothek auch die Sonderregelung von Ziff. 5 LGPL v3.

1257 Gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. b URG muss der Rechtsinhaber der Aufnahme seines Werks 
in Sammelwerke zustimmen. Siehe dazu auch neff / arn, S. 218. Distributionen kön-
nen ihrerseits Sammelwerke darstellen, deren Zusammenstellung selbst urheberrecht-
lichen Schutz geniesst. Siehe dazu auch WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 94; 
zurückhaltend KreuTzer, S. 148 f.

1258 Ziff. 5 Abs. 2 GPL v3.
1259 Siehe dazu Rz. 776.
1260 Siehe zum Urheberrecht an Sammelwerken auch Rz. 159.
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7.4.4. Netzwerkbasierte Dienstleistungen

Nach der geltenden GPV v3 darf der Lizenznehmer die Software auch im Rahmen 
eines Cloud-Services nutzen.1261 Im Fall von Modifikationen muss er den Source-
code nicht mitliefern, sofern seine Kunden beim Gebrauch des Programms keine 
Kopien1262 herstellen können.1263

Die GPL v3 stellt zudem klar, dass die Übertragung auf einen Outsourcing-
provider1264 grundsätzlich keine Verbreitungshandlung darstellt, welche den Copy-
left-Effekt auslöst. Die Leistungsbezüger dürfen auch modifizierte GPL-Software 
auf den Outsourcingprovider übertragen, sofern dieser sie im Rahmen des Out-
sourcingverhältnisses nur für sie einsetzt.1265

1261 Die GPL v2 enthielt in Bezug auf ASP, SaaS und ähnliche Konstellationen eine Lücke. 
Als diese 1991 geschrieben wurde, war Application Service Providing noch nicht 
gebräuchlich. Siehe zur Frage, inwieweit zum Voraus eine Zustimmung für neue Nut-
zungsarten rechtsgültig erteilt werden kann, auch Rz. 742 sowie IFROSS, GPL-Kom-
mentar, N. 11 f. zu Ziff. 9 GPL, und WiDMer MiKe, Open Source Software, S. 120 ff. 
fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, S. 200, und fröhliCh-
Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 8, betrachtet das blosse Wahrnehmbarmachen 
generell als Verbreitungshandlung (distribution). Nach der hier vertretenen Auffassung 
ist aber unter GPL v2 grundsätzlich danach zu differenzieren, ob beim Endkunden 
(vorübergehende) Kopien der Software entstehen. Siehe dazu Rz. 247 ff.

1262 Siehe zum unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Software im Rahmen netzwerk-
basierter Nutzungsformen auch Rz. 259.

1263 Ziff. 0 Abs. 7 GPL v3 enthält folgende Formulierung: «Propagation includes (…) 
making available to the public (…)». Siehe dazu auch sieGfrieD, Rz. 5.6. Demgegen-
über sieht Ziff. 2 Abs. 1 lit. d der Affero GPL Version 1 eine ausdrückliche Pflicht vor, 
den Sourcecode auch im Fall einer Nutzung im Rahmen einer netzwerkbasierten Nut-
zung (SaaS, ASP etc.) verfügbar zu machen. Diese – auch in späteren Affero-GPL- 
Versionen enthaltene – Bestimmung wird als «Affero Clause» bezeichnet. Siehe dazu 
im Einzelnen JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, Rz. 85 ff.

1264 Nach der hier vertretenen Auffassung umfasst das gesetzliche Gebrauchsrecht von 
Art. 12 Abs. 2 URG auch die Möglichkeit zur Nutzung einer Software im Rahmen 
eines Outsourcings auf Hardware des Providers statt auf eigener Hardware. Siehe zum 
IT-Outsourcing generell Rz. 247 ff. und Rz. 783 f.

1265 Ziff. 2 Abs. 2 GPL v3. Siehe dazu auch PiCoT, S. 11; fröhliCh-Bleuler, Open Source 
Compliance, Rz. 48.
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7.4.5. Pflichten bei der Weitergabe von Software

Bei der Weitergabe	unveränderter	GPL-Software bestehen folgende Pflichten:1266

 – In jeder Programmkopie muss auf die GPL, den Copyrightvermerk, den 
Haftungsausschluss und auf allfällige zusätzliche	 Bedingungen gemäss 
Ziff. 7 GPL v3 hingewiesen werden.

 – Allen Empfängern muss gemeinsam mit dem Programm ein Exemplar	der	
betreffenden GPL-Version zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Weitergabe	modifizierter	GPL-Software bestehen folgende zusätzliche 
Pflichten:

 – Den Empfängern muss der Sourcecode der modifizierten Software zur Ver-
fügung gestellt werden.1267

 – Die einzelnen Softwarekomponenten bzw. deren Änderungen1268 und das 
Änderungsdatum müssen im Sourcecode ausgewiesen werden.1269 Diese 
Informationen sollten in der Software Bill of Materials entsprechend dem 
SPDX-Standard bzw. ISO/IEC 5962L 2021 beschrieben werden.1270

 – Im Fall einer interaktiven Anzeige von Lizenzhinweisen (z.B. click down 
licenses) müssen auch Copyrightvermerke und Änderungshinweise entspre-
chend angezeigt werden.

1266 Siehe zu praktischen Schwierigkeiten bei der Weitergabe von Urheberrechtshinweisen, 
Haftungsausschluss und Mitlieferung der Lizenzbedingungen insbesondere bei der 
Integration von Open Source Software in Hardwarekomponenten WiTzel, S. 149 ff.

1267 Unter GNU GPLv3 muss der Sourcecode der modifizierten Software grundsätzlich nur 
den Empfängern zur Verfügung gestellt werden. Siehe dazu auch sieGfrieD, Rz. 9.2.

1268 Ein Beispiel für einen GPL-konformen Änderungsvermerk findet sich im IFROSS, 
GPL-Kommentar, N. 7 zu Ziff. 2 GPL v2.

1269 Auf die Änderungen ist im Sourcecode detailliert hinzuweisen. Es macht Sinn, auch 
bei Objectcodes zumindest eine klare Versionierung vorzunehmen, damit die Empfän-
ger Rückschlüsse auf den korrespondierenden Sourcecode ziehen können. Siehe dazu 
auch IFROSS, GPL-Kommentar, N. 9 zu Ziff. 2 GPL v2.

1270 Der offene SPDX-Standard wurde 2021 als ISO/IEC 5962L 2021 publiziert. Siehe 
dazu auch sTeWarT, S. 145 ff.; hassDenTeufel / WiTTe, S. 557 ff.
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Der Sourcecode der Software kann in unterschiedlicher Form zur Verfügung ge- 
stellt werden:1271

 – Er wird auf einem üblichen1272 Datenträger zusammen mit dem Objectcode 
ausgeliefert.

 – Er wird auf einer frei zugänglichen Downloadplattform (z.B. einem öffent-
lichen Software Repository) bereitgestellt.

 – Der Lizenzgeber macht ein schriftliches, mindestens drei Jahre gültiges 
Angebot, ihn auf einem üblichen Datenträger höchstens zu den Selbstkosten 
zu liefern.

Neben dem eigentlichen Sourcecode muss alles zur Verfügung gestellt werden, 
was für fachkundige Empfänger zur Herstellung einer lauffähigen neuen Version 
des Programms erforderlich ist. Dazu können auch Skripte, Hilfsprogramme, 
Definitionsdateien etc. gehören.1273 Die Weiterentwicklung darf nicht absichtlich 
durch einen unübersichtlichen Aufbau der Dateien erschwert werden. Hingegen 
muss sich der Empfänger grundsätzlich selbst einen geeigneten Compiler1274 
besorgen.

Bei Endbenutzerprodukten (z.B. softwaregesteuerte Haushaltgeräte), welche 
Open Source Software enthalten, sind zusätzlich Installationsanweisungen, Instal-
lationsskripte etc. mitzuliefern, welche für die Installation der geänderten Version 
auf der Hardware erforderlich sind.1275

1271 Siehe zu praktischen Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Sourcecodes, ins-
besondere bei in Hardware integrierter Open Source Software, WiTzel, S. 153 f.; 
 KreuTzer, S. 156 ff.

1272 Im IFROSS, GPL-Kommentar, N. 14 zu Ziff. 3 GPL, wird anschaulich verdeutlicht, 
was unter üblichen (customary) Datenträgern zu verstehen ist: Selbst wenn die Spei-
cherung auf 3,5-Zoll-Disketten prinzipiell noch akzeptabel sein sollte, wäre es unüb-
lich – und damit unzulässig –, ein 1,4 GB umfassendes Quellcode-Paket auf 1’000 
Disketten auszuliefern.

1273 Siehe dazu IFROSS, GPL-Kommentar, N. 25 f. zu Ziff. 3 GPL.
1274 Siehe dazu Rz. 10 f.
1275 Siehe dazu auch Rz. 767.
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7.5. Open Source Compliance

Während die blosse Nutzung von Open Source Komponenten keine besonderen 
Pflichten mit sich bringt,1276 sind bei der Weiterentwicklung und der Weitergabe 
der Software teilweise sehr detaillierte Vorgaben zu beachten.1277 Anfänglich wur-
den die Bedingungen von Open Source Lizenzen kaum je durchgesetzt, da ent-
sprechende Prozessrisiken für einzelne Open Source Entwickler meist in einem 
Missverhältnis zum erreichbaren Ergebnis standen.1278 Inzwischen gibt es etwa in 
den USA und in Deutschland einige Rechtsprechung zu Open Source Software.1279 
Zudem widmen sich verschiedene Organisationen der Durchsetzung der Lizenz-
bedingungen.1280

Einige potenzielle Anwender betrachten die Nutzung von Open Source Soft-
ware als rechtlich1281 zu riskant. Allerdings sind auch bei der Modifikation von 
proprietärer Software – soweit diese überhaupt zugelassen wird – oft detaillierte 
Anforderungen der Rechtsinhaber zu beachten. Wenn Open Source Software in 

1276 Siehe dazu auch Rz. 730.
1277 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 788 ff.
1278 Siehe zum Inhalt allfälliger Schadenersatzansprüche auch Rz. 602 ff. und Rz. 736.
1279 Siehe dazu auch fröhliCh-Bleuler, Open Source Compliance, Rz. 16 ff.; JaeGer, 

S. 766 ff.; sChöTTle / sTeGer, S. 1 ff.; WiTzel, S. 148 ff.
1280 Siehe dazu Rz. 720.
1281 Mitunter liegt allerdings der Fokus solcher Risikoeinschätzungen zu stark auf recht-

lichen Aspekten. Wenn die Attraktivität einer Open Source Lösung vor allem auf der 
Erwartung beruht, dass die Software durch eine Community weiterentwickelt wird, so 
lohnt es sich, Anzahl und Struktur der freigeschalteten Änderungen (Commits) näher 
zu analysieren. Siehe dazu auch die Checkliste im Anhang A/3. Neben der Anzahl der 
an einem Open Source Projekt beteiligten Entwickler ist auch relevant, wieviele Bei-
träge in letzter Zeit dazugekommen sind und ob eine Abhängigkeit von einzelnen Ent-
wicklern bzw. Entwicklergruppen besteht. Zudem ist zu berücksichtigen, ob es für die 
betreffende Software eine Instanz gibt, welche die Beiträge der Entwickler qualitativ 
überprüft und entscheidet, ob diese in den Standard aufgenommen werden. Auch dann 
kann allerdings die Gefahr bestehen, dass es zu Abspaltungen (Forks) kommt, wenn 
eine Anzahl von Entwicklern die Software in eine andere Richtung oder unter einer 
anderen Lizenz weiterentwickeln möchte. 
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Entwicklungsprojekten1282 eingesetzt wird, kann den spezifischen Risiken1283 mit 
geeigneten Massnahmen zur Compliance vorgebeugt werden.1284 Für den Fall 
von Verletzungsvorwürfen ist insbesondere eine schlüssige Dokumentation – 
auch der Urheberrechte an Entwicklungen durch Mitarbeitende und Auftragneh-
mer1285 – von Bedeutung. In grösseren Organisationen oder Projekten rechtfertigt 
sich die Bezeichnung eines Open Source Compliance Officers, der die Einhaltung 
der Lizenzen überwacht.

In den letzten Jahren wurde im Rahmen des OpenChain-Projekts ein Stan-
dard zur Open Source Compliance entwickelt.1286. Dieser verlangt insbesondere 

1282 Siehe zur Open Source Compliance in Outsourcingprojekten PiCoT, S. 10.
1283 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob vom Wortlaut der teilweise be-

reits etwas älteren Lizenztexte abweichende Branchenusanzen – insbesondere infolge 
der technischen Entwicklung – bei der Anwendung bzw. der Auslegung der Lizenzen 
berücksichtigt werden müssen. Siehe dazu auch JaeGer, S. 767 f.; WiTzel, S. 150 ff.

1284 Siehe dazu die Checkliste im Anhang A/3.3 sowie fröhliCh-Bleuler, Open Source 
Compliance, Rz. 45 ff.; Kuhn / WilliaMson / sanDler, S. 2 ff.; BearDWooD / alleyne, 
Binary Freedom, S. 102; allMann, S. 280 ff.; sChöTTle / sTeGer, s. 3 ff.; JaeGer /  
MeTzGer, Open Source Software, Rz. 28; CouGhlan, S. 142 ff. Siehe zu Open Source 
Audits CriCK, S. 169 ff.

1285 In der Praxis werden zur Klärung bzw. Übertragung von Urheberrechten der an einem 
Projekt beteiligten Entwickler oft Developer’s Certificates of Origin (DCO) oder 
Contributor License Agreements (CLA) verwendet. Ein DCO besteht in der Erklä-
rung eines Entwicklers, selbst über die entsprechenden Rechte zu verfügen. Mit einem 
CLA werden demgegenüber weitergehende Lizenzen an den Auftraggeber oder eine 
die Entwicklung der Software koordinierenden Organisation eingeräumt, welche z.B. 
auch ein Dual Licensing ermöglichen (siehe dazu Rz. 713 und Rz. 750). Siehe dazu 
auch loveJoy, S. 116 ff. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass es 
keinen gutgläubigen Erwerb von Urheberrechten gibt. Sollte ein Entwickler, der ein 
DCO oder ein CLA unterzeichnet hat, selbst nicht über die entsprechenden Rechte 
verfügen – z.B. weil diese bereits an einen Arbeitgeber abgetreten worden sind (siehe 
dazu im Einzelnen Rz. 119 ff.) –, so macht er sich zwar selbst schadenersatzpflich-
tig, der tatsächliche Rechtsinhaber kann aber gegenüber den Nutzern der Software 
seine Unterlassungsansprüche weiterhin geltend machen (siehe dazu auch Rz. 661 und 
Rz. 758).

1286 Ende 2020 wurde basierend auf der OpenChain Specification 2.1 ISO/IEC 5230 als 
internationaler Standard publiziert. Siehe dazu im Einzelnen https://www.openchain 
project.org sowie auch JaeGer / MeTzGer, Open Source Software, Rz. 28; JaeGer, 
S. 766 ff.; CouGhlan, S. 141 ff.

800 
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das Vorhandensein einer Open Source Policy, eines Compliance Prozesses und 
eines Compliance Offices. Vorausgesetzt werden auch Kompetenzen im Bereich 
der Lizenzinhalte und der damit verbundenen Risiken, der Herstellung von Soft-
ware Bills of Material sowie der Bereitstellung und der Archivierung von Com-
pliance-Artefakten. Der ISO/IEC 5230 Standard, ermöglicht eine Zertifizie-
rung1287 – etwa für Zulieferer innerhalb einer Wertschöpfungskette1288.

1287 Eine erste Stufe der Zertifizierung umfasst eine vorläufige Überprüfung. Die zweite 
Stufe beinhaltet demgegenüber ein detaillierteres und formales Audit, bei dem das 
Open Source Compliance Programm anhand der Anforderungen von ISO/IEC 5230 
geprüft wird. Dabei geht es darum festzustellen, ob das Managementsystem ord-
nungsgemäss konzipiert und implementiert wurde. Das Bestehen der zweiten Stufe 
erlaubt eine Zertifizierung der Konformität mit ISO/IEC 5230 2020. Siehe dazu auch 
CouGhlan, S. 141 ff.; hassDenTeufel / WiTTe, S. 560 f.; JaeGer / MeTzGer, Open 
Source Software, Rz. 28.

1288 Siehe zu den vertraglichen Absicherungsmöglichkeiten zur Open Source Compliance 
innerhalb von Lieferketten auch die konkreten Formulierungsvorschläge bei sChöTTle /  
sTeGer, S. 3 ff.
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Anhang A: Checklisten

1. Softwareschutz

Zum Schutz eigener Entwicklungen können insbesondere folgende Massnahmen 
getroffen werden:

 – Eigenentwicklungen im Hinblick auf allfällige Verletzungsbehauptungen 
dokumentieren.

 – Software und Dokumentationen mit Relevanz für die USA im Hinblick auf all-
fällige Verletzungsbehauptungen beim US Copyright Office hinterlegen.1289

 – Schutzhinweise auf Software und Dokumentation anbringen.1290

 – Erkennungsmerkmale für den Fall von Schutzrechtsverletzungen einbauen 
(z.B. Product ID, charakteristische Feldnamen).1291

 – Eventuell Patentschutz für softwaretechnische Lösungswege beantragen.1292

 – Nicht patentgeschütztes Know-how konsequent geheim halten. Wenn Part-
ner im Rahmen einer Zusammenarbeit Zugang dazu erhalten, entsprechende 
Schutzmassnahmen treffen (z.B. Geheimhaltungsvereinbarungen mit dem 
Vertragspartner und dessen Mitarbeitern, Hinterlegung der relevanten Infor-
mationen im Hinblick auf spätere Beweisstreitigkeiten bei Dritten1293, Log-
ging von Aktivitäten auf IT-Systemen).

 – Eventuell grafische Benutzeroberflächen als Designs schützen.1294

 – Eventuell ergänzend Marken eintragen lassen und auf Datenträgern und 
Startbildschirmen verwenden.1295

1289 Siehe zu weiteren Hinterlegungsmöglichkeiten von Software Rz. 133.
1290 Siehe dazu Rz. 68.
1291 Siehe dazu Rz. 632.
1292 Siehe dazu Rz. 450 ff.
1293 Siehe zum Escrow auch Rz. 133.
1294 Siehe dazu Rz. 556 ff.
1295 Siehe dazu Rz. 633.
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 – Software nur als Software as a Service zur Verfügung stellen oder Kopier-
schutzmechanismen mit Aktivierungsverfahren1296 oder Hardwaredongles1297 
verwenden.

 – Rechte für verwendete Drittsoftware (z.B. Bibliotheken, Runtime Tools 
etc.) klären und dokumentieren.

 – Ansprüche bei Schutzrechtsverletzungen und UWG-verletzenden Handlun-
gen rasch geltend machen.1298

 – Wenn rechtsverletzende Software als Beweismittel im Hinblick auf einen Pro-
zess online heruntergeladen wird, den Downloadvorgang notariell dokumen-
tieren.1299

1296 Siehe dazu Rz. 422 ff.
1297 Siehe dazu Rz. 410 ff.
1298 Siehe dazu Rz. 601 und Rz. 659 f.
1299 Siehe dazu Rz. 629.
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2. Vertraglicher Regelungsbedarf

2.1. Arbeitsverträge

Aus Sicht des Arbeitgebers sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

 – Entwicklung von Computerprogrammen im Pflichtenheft	des Arbeitnehmers 
regeln.

 – Umfassende Abtretung der in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ge-
schaffenen Urheberrechte, Patent- und Designanwartschaften  vorsehen.1300

 – Informationspflicht	auch über ausserhalb der Arbeitszeit geschaffene Soft-
wareentwicklungen vorsehen.

 – Vorbehalt von Gelegenheitserfindungen1301 vorsehen und Grundsätze für die 
Bemessung entsprechender Vergütungen regeln.

 – Verzicht des Autors auf das Geltendmachen von Urheberpersönlichkeits-
rechten vorsehen.1302

 – Geheimhaltungspflichten und Verwertungsverbote für nicht rechtlich schütz-
bares geheimes Know-how über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hinaus vorsehen. Eventuell Hinterlegung von relevantem Know-how zu 
Beweiszwecken bei Dritten.1303

 – Pflicht zur Mitwirkung bei der Eintragung von Patenten und Designs vor-
sehen.

 – Pflicht	zur	Unterstützung	 in	allfälligen	Verletzungsprozessen gegenüber 
Dritten vorsehen.

1300 Siehe dazu auch Rz. 119 ff. Konkrete Formulierungsvorschläge finden sich bei rauBer, 
Computersoftware, S. 206 ff.

1301 Siehe dazu Rz. 514 ff.
1302 Siehe dazu Rz. 135 ff.
1303 Siehe zum Escrow auch Rz. 133.
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2.2. Softwareverträge

Die Parteien von Verträgen zum Erwerb oder zur Nutzung von Computerprogram-
men haben ein Interesse daran, insbesondere folgende Punkte vertraglich1304 zu 
klären:1305

 – Nutzungsgegenstand möglichst präzise beschreiben (Version, Sprache, 
Dokumentation etc.).

 – Eventuell spezifische Bestimmungen zum Einsatz von Open Source Soft-
ware.1306

 – Verhältnis zum Erwerb anderer Softwarekomponenten regeln (z.B. Basis-
versionen für Upgrades und Zusatzmodule, erforderliche Betriebssysteme, 
Datenbank- und Hilfssoftware).1307

 – Inhalt des Gebrauchsrechts definieren (z.B. Anzahl Concurrent User, Ver-
wendung im Rahmen eines Outsourcings, Einsatz der Software für netzwerk-
basierte Dienstleistungen, Virtualisierung1308, Einsatz auf Backupsystemen1309 
und Vorgehen für den Fall, dass der Erwerber ein Selbsthilferecht geltend 
macht).1310

 – Allfällige vertragliche Nutzungsbeschränkungen definieren.1311

 – Allfällige Beschränkungen	 der	 Weitergabebefugnis vertraglich definie-
ren.1312

1304 Siehe zu den Regelungsmöglichkeiten in der Form allgemeiner Nutzungsbedingungen 
auch Rz. 293 ff. Ein Katalog entsprechender Best Practices im E-Commerce findet sich 
bei PerriG, S. 406 ff.

1305 Weitere Checklisten zu Softwareverträgen finden sich in sTrauB, Informatikrecht, 
S. 275 ff.

1306 Siehe dazu Anhang 3.
1307 Siehe dazu auch Rz. 318.
1308 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 327 ff.
1309 Siehe dazu Rz. 213.
1310 Siehe dazu auch Rz. 191 ff.
1311 Siehe zu den verkehrstypischen Nutzungsbeschränkungen im Einzelnen Rz. 314 ff.
1312 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Einschränkungen der Weitergabe-

befugnis bei Verträgen mit einmaligem Leistungsaustausch nur obligatorische Wir-
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– Art des Entgelts präzise regeln (z.B. einmalige, wiederkehrende, nutzungs-
abhängige oder aufwandsabhängige Vergütungen, Rückvergütungen bei Dritt-
kommerzialisierung von Individualentwicklungen).1313

– Inhalt von Programmsperren, Digital Rights Management Systemen, Akti-
vierungsprozeduren etc. erläutern.1314

– Allfällige Ansprüche auf Herausgabe des Sourcecodes und der Entwick-
lungsdokumentation detailliert regeln (z.B. Escrow).1315

– Allfällige Auditprozesse zur Überwachung des Nutzungsumfangs definie-
ren.1316

– Weitere Themen wie Projektmethodik, Wartung und Support, Change-
management, Konflikteskalation etc.

kung zwischen den Vertragsparteien haben (siehe dazu Rz. 195) und dass sie wett-
bewerbsrechtlich problematisch sein können (siehe dazu Rz. 354 ff.).

1313 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Art der Vergütung (einmalig oder 
wiederkehrend) Einfluss auf die Rechtsnatur des Vertrags hat. Siehe dazu Rz. 182 ff.

1314 Siehe zur Informationspflicht über Programmsperren Rz. 403 f.
1315 Siehe zum Inhalt von Escrow-Verträgen im Einzelnen Meyer, S. 65 ff.; sTrauB, 

Informatikrecht, S. 84 ff.; BliCKensTorfer, S. 211 ff.; sChneiDer / von WesTPhalen, 
s. 1047 ff.

1316 Siehe dazu Rz. 444.
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3.1. Wahl eines geeigneten Open Source Modells

Soll neue Software unter einem Open Source Modell verbreitet werden, sind 
bei der Auswahl des geeigneten Lizenztyps insbesondere folgende Kriterien in 
Betracht zu ziehen:1317

 – Kompatibilität mit Lizenzen für Drittsoftware1318

 – Akzeptanz der Lizenz bei der «Zielcommunity»

 – Complianceaufwand für die Einhaltung der betreffenden Lizenz1319

 – Vorhandensein einer Institution zur Rechtsdurchsetzung1320

 – Anzahl aktiver Entwickler1321

 – Governance der Entwicklercommunity1322

1317 Siehe dazu auch die Übersichtstabelle über gängige Open Source Lizenzen bei 
BearDWooD / alleyne, Binary Freedom, S. 103 f., sowie die Gegenüberstellungen bei 
Thalhofer, S. 132 ff.; fröhliCh-Bleuler, Urheber- und vertragsrechtliche Aspekte, 
S. 218 ff. Diverse Anbieter bieten Analysen an, welche Open-Source-Komponenten in 
einer Software enthalten sind, welche Lizenzen darauf anwendbar sind und ob diese 
miteinander kompatibel sind.

1318 Siehe dazu insbesondere Rz. 738 ff.
1319 Siehe dazu Rz. 798 ff.
1320 Siehe dazu Rz. 798.
1321 Neben der Anzahl der an einem Open Source Projekt beteiligten Entwickler ist auch 

relevant, wieviele Beiträge (Commits) in letzter Zeit freigeschaltet worden sind und ob 
eine Abhängigkeit von einzelnen Entwicklern bzw. Entwicklergruppen besteht.

1322 In Bezug auf die Governance stellt sich insbesondere die Frage, ob es für die betref-
fende Software eine Instanz gibt, welche die Beiträge der Entwickler qualitativ über-
prüft und entscheidet, ob diese in den Standard aufgenommen werden. Das wohl 
bekannteste Beispiel einer konsequenten Qualitätssicherung bildet die Entwicklung 
des Betriebssystems Linux. Allerdings besteht auch bei Projekten mit einer Instanz 
zur Qualitätssicherung die Gefahr, dass es zu Abspaltungen (Forks) der Entwickler-
community kommt, wenn eine Anzahl von Entwicklern die Software in eine andere 
Richtung oder unter einer anderen Lizenz weiterentwickeln möchte. Dies führt dazu, 
dass nur noch Weiterentwicklungen innerhalb eines Entwicklungszweigs genutzt wer-
den können.
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3.2. Copyleft-Vermeidungsstrategien

Zur Vermeidung des Copyleft-Effekts1323 können z.B. folgende Strategien ver-
wendet werden:

 – Änderungen nicht selbst durchführen, sondern durch die Endbenutzer vor-
nehmen lassen. Statt eines modifizierten Codes wird diesen allenfalls eine 
Anleitung geliefert, wie sie das Programm ändern können.

 – Programme getrennt verbreiten: Wenn die eigene Software keinen urheber-
rechtlich geschützten Code von Open Source Programmen enthält, kann diese 
grundsätzlich allein vertrieben werden.1324

 – Technische Distanzierungsstrategien entwickeln: Es wird z.B. ein besonde-
res Modul geschaffen, das zwischen die Open Source Software und das neue 
Programm gestellt wird. Nur das betreffende Modul soll vom Copyleft-Effekt 
erfasst werden. GPL v3 enthält allerdings eine Abwehrklausel, um technische 
Umgehungen des Copyleft zu vermeiden.1325

 – Parallele Lizenzen bei den Rechtsinhabern einholen.1326 In diesem Zusam-
menhang ist allerdings zu beachten, dass Programmschöpfer und Rechts-
inhaber auseinanderfallen können (z.B. bei Softwareentwicklung im Rahmen 
von Arbeits- oder Werkverträgen).

 – Eine Ausnahme bei der FSF einholen. Dies setzt allerdings voraus, dass die 
FSF über die Rechte an der betreffenden Software verfügen kann. Das ist nur 
dann der Fall, wenn diese ihr von den Rechtsinhabern zumindest fiduziarisch 
eingeräumt wurden.1327

1323 Siehe dazu Rz. 752 ff.
1324 Siehe dazu im Einzelnen Rz. 768 ff.
1325 Ziff. 5 Abs. 2 GPL v3. Siehe dazu auch BearDWooD / alleyne, Open Source Hybrids, 

S. 16.
1326 Siehe dazu Rz. 750.
1327 Siehe dazu Rz. 720.
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3.3. Open Source Compliance

Beim Einsatz von Open Source Software in Entwicklungsprojekten sind insbeson-
dere folgende Punkte zu klären und zu dokumentieren:1328

 – Erarbeiten einer Open Source Strategie: In welchen Bereichen und unter 
welchen Bedingungen soll Open Source Software überhaupt eingesetzt wer-
den.1329

 – Welche Software wird überhaupt verwendet? Welche Building Instructions, 
Installationsskripte, Compiler etc. werden eingesetzt?1330 Alle Versionen der 
betreffenden Open Source Software sind im Rahmen eines konsequenten 
Release Managements zu dokumentieren.1331

 – Welche Lizenzen sind auf die verwendeten Softwarekomponenten anwend-
bar? Sind diese miteinander kompatibel?1332 Wie können allfällige Kompati-
bilitätskonflikte vermieden werden?1333

 – Klärung bzw. Regelung der Urheberrechte von angestellten und freien Mit-
arbeitenden an von ihnen entwickeltem Code (insbesondere arbeitsvertrag-
liche Bestimmungen, Developer’s Certificate of Origin oder Contributor 
License Agreements)1334.

 – Massnahmen zur Compliance bei Verwendung von Open Source Software in 
der Lieferkette, z.B. Zertifizierungen entsprechend ISO/IEC 5230.1335 

1328 Siehe dazu auch Kuhn / WilliaMson / sanDler, S. 2 ff.; BearDWooD / alleyne, Binary 
Freedom, S. 102.

1329 Siehe dazu etwa DaPhinoff, S. 172 ff.; allMann, S. 280 ff.; WilMer, S. 284 ff.
1330 Konkret ist alles zu dokumentieren, was eine Fachperson braucht, um selbst ein lauf-

fähiges Programm herzustellen. Siehe dazu auch Rz. 796.
1331 Dazu kann z.B. das Fossology System eingesetzt werden. Siehe www.fossology.org.
1332 Siehe zur Kompatibilitätsproblematik Rz. 738 ff.
1333 Siehe dazu auch die Vermeidungsstrategien Anhang A/3.2.
1334 Siehe dazu insbesondere loveJoy, S. 116 ff.
1335 Siehe dazu Rz. 800 sowie CouGhlan, S. 142 ff.
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 – In welcher Form wird Open Source Software mit eigenen Programmen1336 
oder mit Drittprodukten1337 verbunden bzw. in diese integriert? 1338 In welcher 
Form wird die Software bzw. das Produkt weitergegeben?1339

 – Für welche Softwarekomponenten ist der Copyleft-Effekt eingetreten?1340

 – Korrekte Weitergabe des Sourcecodes1341 und Verfügbarkeit aller Versionen 
(inkl. Building Instructions etc.) während der durch die jeweilige Lizenz vor-
geschriebenen Mindestdauer sicherstellen.1342

 – Transparente und detaillierte Information über die weitergegebenen Software-
komponenten («Software	Bill	of	Materials») und die verwendeten  Lizenzen 
für alle Codeteile entsprechend dem SPDX- bzw. ISO/IEC-5962L-2021- 
Standard.1343

1336 Siehe dazu Rz. 767 ff.
1337 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass beim Einsatz in Drittprodukten sowohl 

der Entwickler der Software als auch der Hersteller des Endprodukts die Weitergabe-
pflichten für den Sourcecode einhalten müssen. Siehe zu deren Inhalt Rz. 760 ff. 

1338 Im Fall der Integration der Open Source Software in Endbenutzerprodukte muss 
zudem eine Installationsanleitung mitgeliefert werden, die es den Benutzern erlaubt, 
modifizierte Versionen der Software auf dem Produkt zu installieren (Ziff. 6 Abs. 3 
GPL v3).

1339 Wenn Pakete aus eigenständigen Softwarekomponenten gebildet werden, muss ein-
deutig gekennzeichnet werden, welche Komponente unter welcher Lizenz steht (z.B. 
durch entsprechend beschriftete Ordnerstruktur). Siehe zum Aggregieren von Soft-
ware auch Rz. 779.

1340 Siehe dazu Rz. 752 ff.
1341 Siehe zu den möglichen Formen einer Weitergabe Rz. 792 ff.
1342 Unter der GPL muss der gesamte Sourcecode mindestens 3 Jahre nach der letzten 

Weitergabe handlung verfügbar sein. Sofern die Software noch unter GPL v2 steht, 
müssen eventuell physische Datenträger bereitgehalten werden, welche zu Selbst-
kosten (Datenträger plus Versand) abzugeben sind. Siehe dazu Kuhn / WilliaMson /  
sanDler, S. 4 ff.

1343 Siehe dazu im Einzelnen sTeWarT, S. 145 ff.; hassDenTeufel / WiTTe, S. 557 ff.; love-
Joy, S. 124 f.
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 – Aktives Bemühen um Compliance im Fall eines Verletzungsvorwurfs1344 
zeigen.1345

1344 Siehe in diesem Zusammenhang auch die «Principles of Community-Oriented GPL 
Enforcement» der FSF und der Software Freedom Conservancy, welche online verfüg-
bar sind unter https://www.fsf.org/licensing/enforcement-principles.

1345 Siehe dazu auch Rz. 799. Falls der Verletzer vom Rechtsinhaber erstmalig abgemahnt 
wurde oder innert 60 Tagen keine Ankündigung der Auflösung erfolgt, lebt die Lizenz 
definitiv wieder auf (Ziff. 8 Abs. 2 und Ziff. 3 GPL v3). Ein kooperatives Verhalten 
kann daher nicht nur zur Abwendung allfälliger Schadenersatzforderungen sinnvoll 
sein.
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Nachfolgend können nicht alle verwendeten informatikspezifischen Fachausdrü-
cke erklärt werden. Die folgenden Definitionen sollen dennoch das Verständnis 
der vorliegenden Arbeit erleichtern. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf All-
gemeingültigkeit. Siehe zu den technischen Grundlagen auch Kap. 1.1.

Aktivierung: Verfahren zur interaktiven Freischaltung von Software via Netz-
werke

Application Programming Interface (API): Schnittstelle, die es einzelnen 
Anwendungsprogrammen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und 
Daten auszutauschen.

Application Service Providing (ASP): Dienstleistung, wonach der Provider auf 
eigener Hardware eine oder mehrere → Applikationen Dritten gegen Entgelt 
zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich sowohl um eigene als auch um von 
Dritten erworbene Applikationen handeln. Rechtlich gesehen besteht weit-
gehende Übereinstimmung mit dem Geschäftsmodell des → Software as a 
Service.

Applikation (App): Anwendungsprogramm, das im Gegensatz zu → Systemsoft-
ware dazu dient, praktische Aufgaben zu erledigen (z.B. Textverarbeitung, 
Branchensoftware oder Content Management). Die Abkürzung App wird oft 
spezifisch für Anwendungen auf Mobilgeräten (Smartphones, Tablets) ver-
wendet, vorliegend wird hingegen nicht zwischen Applikationen und Apps 
unterschieden.

App Store: Plattform zum Vertrieb und Download von Software für Endgeräte 
(z.B. Smartphones, Tablets)

Assembler: Lieferant, welcher aus Standardkomponenten IT-Produkte bzw. Sys-
teme zusammenstellt.

Backup: Sicherungskopien von Daten und Software

Benutzerdokumentation: Gesamtheit der Informationen zuhanden der Anwender 
zum Betrieb eines IT-Produkts oder -Systems (Benutzerhandbücher, Online-
Hilfen, Fehlerhandbuch etc.)
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Cloud Computing: Standardisierte IT-Infrastrukturelemente oder -pakete (z.B. 
Rechen kapazität, Datenspeicher, Software) werden dem Nutzer entsprechend 
seinem Bedarf und der Kapazität des Anbieters dynamisch über ein Netzwerk 
(Internet) zur Verfügung gestellt.

Compiler: Programm zur Umwandlung von in höheren Programmiersprachen 
geschriebenen → Sourcecodes in durch einen Computer ausführbare → Object-
codes

Computerprogramm: Anweisung an den Prozessor eines Computers; siehe auch 
→ Software, → Sourcecode und → Objectcode

Container: Separate Laufzeitumgebung, in der eine Applikation ausgeführt wer-
den kann. Container können sich Instanzen eines Betriebssystems mit anderen 
Containern teilen.

Customizing: Anpassung von standardisierten → IT-Produkten an individuelle 
Kunden bedürfnisse (z.B. durch Auswahl und Verknüpfung einzelner Soft-
waremodule)

Dekompilation: Rückgewinnung eines → Sourcecodes anhand des → Object-
codes eines → Computerprogramms; siehe auch → Reverse Engineering

Dokumentation: siehe → Entwicklungsdokumentation und → Benutzerdokumen-
tation

Emulation: Nachbildung von Funktionen eines → IT-Produkts oder eines → Infor-
mationssystems durch ein anderes

Entwicklungsdokumentation: Gesamtheit aller Unterlagen über die Entwicklung 
eines → Computerprogramms (z.B. Konzepte, Beschreibungen und Schnitt-
stelleninformationen)

Escrow: Hinterlegung von → Computerprogrammen und Dokumenten bei einem 
Dritten zur Beweis- oder Verfügbarkeitssicherung

Firmware: in wiederbeschreibbaren oder nichtwiederbeschreibbaren Speichern 
enthaltene Steuerungssoftware für Hardwarekomponenten

Freeware: vom Urheberrechtsinhaber zur kostenlosen Verbreitung freigegebene 
→ Computerprogramme; siehe auch → Public Domain, → Shareware und 
→ Open Source

Function Point: aus einer Sequenz von Befehlen einer funktionalen Program-
miersprache bestehendes Element eines Computerprogramms
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Funktionalität: Gesamtheit aller Funktionen eines → IT-Produkts

Grafische Benutzeroberfläche: Gesamtheit aller Elemente zur Steuerung des Pro-
grammablaufs via Bildschirm

Hardware: elektronische und mechanische Bauteile von → IT-Produkten

Icon: Element einer grafischen Benutzeroberfläche mit Symbolcharakter. Durch 
Anklicken des Icons kann ein Programm oder eine Funktion aufgerufen wer-
den.

Individualsoftware: → Software, welche für eine konkrete Aufgabe individuell 
entwickelt oder angepasst wurde.

Informationssystem: Verbindung von → IT-Produkten zu einem System (z.B. 
Netzwerk aus mehreren Computern oder elektronisch gesteuerte Industriean-
lagen)

IT-Leistung: Herstellung und Lieferung von → IT-Produkten und → Informa-
tionssystemen oder Erbringen informatikbezogener Dienstleistungen

IT-Produkt: Produkt, das der elektronischen Datenverarbeitung dient (z.B. Com-
puter, → Computerprogramme und Hardwarechips zur Steuerung von Elektro-
geräten)

IT-Projekt: Projekt zur Entwicklung bzw. zum Betrieb eines → IT-Produkts oder 
→ Informationssystems oder zum Erbringen informatikbezogener Dienstleis-
tungen

Konfiguration: Definition der Elemente, Schnittstellen und Voreinstellungen 
eines → Informationssystems oder → IT-Produkts

Master: Originaldatenträger, der als Kopiervorlage dient.

Middleware: Software, welche logisch zwischen → Systemsoftware und → Appli-
kationen steht (z.B. Datenbank- und Netzwerksoftware).

Objectcode: Form eines → Computerprogramms, welche für einen Computer 
grundsätzlich ausführbar, für Menschen aber nicht direkt lesbar ist.

Online: Datenübertragung innerhalb von Netzwerken, z.B. via Internet

Open Source: → Software, welche inklusive → Sourcecode jeder Person gratis 
zur Verfügung gestellt wird, die sich zur Einhaltung der Lizenzbedingungen 
(z.B. GNU General Public License) verpflichtet; siehe auch → Public Domain, 
→ Freeware und → Shareware.
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Original Equipment Manufacturer (OEM): Hersteller, der eigene Produkte 
zusammen mit Komponenten anderer Hersteller verkauft.

Outsourcing: Übertragung der Betriebsverantwortung eines → Informations-
systems vom Leistungsbezüger auf den Outsourcingprovider

Parametrisierung: Anpassung eines → Computerprogramms an die individuellen 
Bedürfnisse eines Kunden ohne Änderung des Programmcodes (z.B. via Vor-
einstellungen)

Portierung: Adaptation eines → Computerprogramms zum Betrieb auf einer 
anderen Plattform bzw. einem anderen Betriebssystem

Programmbibliothek: Sammlung einzelner → Programmroutinen für → Compu-
terprogramme

Programmroutine: Programmfunktion, die von einem → Computerprogramm 
aufgerufen werden kann.

Public Domain: → Software, für welche der Rechtsinhaber auf urheberrechtliche 
Ansprüche zugunsten der Öffentlichkeit umfassend verzichtet hat; siehe auch 
→ Shareware, → Freeware und → Open Source.

Release: Alle Versionen einer «Produktegeneration». Eine neue Produktegenera-
tion zeichnet sich in der Regel durch wesentlich erweiterte → Funktionalität 
oder technische Neuentwicklung aus. Die Releasenummer wird oft durch eine 
Zahl vor dem Punkt gekennzeichnet.

Remote Access: Fernzugriff auf ein → Informationssystem

Reverse Engineering: Techniken der Rückgewinnung von Informationen, welche 
im → Sourcecode eines → Computerprogramms enthalten waren. Neben der 
→ Dekompilation fallen darunter auch Techniken zur Überwindung krypto-
grafischer Verschlüsselungen.

Screenshot: Ausdruck eines Bildschirminhalts

Server: Computer, der in einem Netzwerk bzw. im Internet bestimmte Funktionen 
bereitstellt, welche von anderen Computern aufgerufen werden können (z.B. 
Printserver, Fileserver oder Datenbankserver).

Shareware: Software, deren kostenloses Kopieren vom Urheberrechtsinhaber 
erlaubt wurde. Mitunter wird die Nutzung zeitlich limitiert oder wesentliche 
Funktionen werden erst nach Registration bzw. Bezahlung einer Gebühr frei-
geschaltet; siehe auch → Public Domain, → Freeware und → Open Source.
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Software: → Computerprogramme, → Programmbibliotheken und deren → Doku-
mentation

Software as a Service (SaaS): Dienstleistung, bei welcher der Provider dem 
 Kunden → Applikationen gegen ein von der effektiven Nutzung abhängiges 
Entgelt zur Verfügung stellt. Rechtlich gesehen besteht weitgehende Überein-
stimmung mit dem Geschäftsmodell des → Application Service Providing.

Sourcecode / Quellcode: Form eines → Computerprogramms, welche für Pro-
grammierer verständlich ist. Um auf einem Computer ausgeführt zu werden, 
muss der Sourcecode in der Regel durch einen → Compiler in → Objectcode 
umgewandelt werden.

Standardsoftware: → Software, welche im Hinblick auf eine grössere Anzahl von 
Kunden bzw. Anwendungsbereiche hergestellt wird.

Systemsoftware: → Computerprogramme, welche die Ressourcen von Computern 
verwalten bzw. Programmabläufe steuern (z.B. BIOS und Betriebssysteme).

Topografie: dreidimensionale Struktur von Halbleiterchips

Treiber: → Computerprogramm oder Softwaremodul, das die Interaktion mit 
angeschlossenen, eingebauten oder virtuellen Geräten steuert.

Update: Zeitlich neuere Version eines → Computerprogramms, in welcher be- 
stimmte Fehler früherer Versionen eliminiert sind (Corrective Maintenance); 
siehe auch → Upgrade.

Upgrade: Version eines → Computerprogramms, welche eine funktionelle Wei-
terentwicklung früherer Versionen darstellt (Perfective Maintenance / Adaptive 
Maintenance); siehe auch → Release und → Update.

Widget: Element einer grafischen Benutzeroberfläche, welches interaktiv Funktio-
nalität vermittelt (Eingabemöglichkeit und Anzeige von Daten).
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Fussnoten werden nur insoweit referenziert, als sie gegenüber dem Haupttext eigenständige 
Inhalte aufweisen.

A
Abmahnungen Rz. 600
Agile Methoden siehe → Entwicklungs-

methoden / agile 
AI siehe → Künstliche Intelligenz
Aktivierung Rz. 243; Rz. 269; Rz. 400; 

Rz. 409; Rz. 411; Rz. 422–434
 – Ablauf Rz. 422–427
 – Aktivierungscode Rz. 425
 – Aktivierungsfrist Rz. 429
 – Deaktivierung Rz. 432 f.
 – Installation ID Rz. 424
 – Lizenzbedingungen Rz. 297; Rz. 313
 – Mangel Rz. 313
 – Occasionssoftware Rz. 243
 – Product ID Rz. 423; Rz. 445
 – Unterstützungspflicht Rz. 434
 – Verifikation Rz. 426
 – wettbewerbsrechtliche Relevanz 

Rz. 363 f.
Algorithmen siehe auch → Patentrecht / 

Schutzvoraussetzung // Technizität 
Rz. 23; Rz. 242; Rz. 405; Rz. 408; 
Rz. 424; Rz. 482

 – datenbasierte siehe auch → Künstliche 
Intelligenz Rz. 83 

 – deterministische Rz. 74; Rz. 82; Rz. 90 
Allgemeine Vertragsbedingungen siehe 

auch → Lizenzverträge / allgemeine 
Lizenzbedingungen Rz. 293

 – Form Rz. 305
 – Gerichtsstandsvereinbarungen Rz. 307
 – Globalzustimmung Rz. 303–307; 

Rz. 311
 – Haftungsbeschränkungen Rz. 293
 – Nichtigkeit Rz. 309; Rz. 380

 – Open Source Lizenzen siehe auch 
→ Open Source Software Rz. 726–730

 – Ungewöhnlichkeitsregel Rz. 303–309
 – unlautere Verwendung Rz. 308 f.
 – Verweise Rz. 310–313
 – Zwischenhändler Rz. 310–313

APIs siehe → Computerprogramm / 
Schnittstellen und → Urheberrecht / 
Schnittstellen

App siehe → Computerprogramm / 
Applikationen

App Store Rz. 296; Rz. 413; Rz. 491; 
Fn. 637 

Application Service Providing siehe 
→ Cloud Computing und → Netzwerk-
basierte Dienstleistungen

Arbeitsverträge	siehe auch Anhang 
A/2.1

 – Computerprogramme Rz. 119–123
 – Designs Rz. 564
 – Erfindungen Rz. 514 ff.
 – öffentlich-rechtliche Dienstverhält-

nisse Fn. 214 
 – Rechtsnatur Fn. 201 
 – Topografien Rz. 549
 – Urheberpersönlichkeitsrechte Rz. 137; 

Rz. 141
 – Urheberrechte Rz. 119–123
 – Architektur von IT Systemen 

Rz. 22–32; Rz. 103; Rz. 109; Rz. 223; 
Rz. 325

Audits Rz. 396; Rz. 444
Auftragsrecht
 – Arbeitsergebnisse Rz. 124
 – Open Source Projekte Rz. 716; Rz. 725
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B
Backlogs siehe auch → Entwicklungs-

methoden / agile Rz. 20 f.; Rz. 39; 
Rz. 197; Rz. 484; Rz. 578; Rz. 586

Backup
 – Software siehe → Urheberrecht / 

Sicherungskopien Rz. 236; Rz. 246; 
Rz. 266

 – Systeme Rz. 213; Rz. 220
Benutzerhandbuch siehe → Dokumen-

tation / Benutzerdokumentation
Benutzeroberfläche	siehe auch → Urhe-

berrecht / Benutzeroberfläche und 
→ Designrecht / grafische Benutzer-
oberfläche Rz. 25; Rz. 41; Rz. 58; 
Rz. 72; Rz. 108; Rz. 560; Rz. 585; 
Rz. 640

Beweis siehe → Rechtsschutz / Beweis
 – Bibliotheken siehe → Computer-

programm / Programmbibliotheken 
und → Urheberrecht / Programm-
bibliotheken

Bildschirmschoner siehe → Design-
recht / Bildschirmschoner

Browser-based computing Rz. 16

C
Caching siehe → Urheberrecht / 

 temporäre Kopiervorgänge
Client-Server-Architektur Rz. 16; 

Rz. 28; Rz. 231; Rz. 428; Fn. 464
Cloud Computing siehe auch → Netz-

werkbasierte Dienstleistungen Rz. 16; 
Rz. 181; Rz. 183; Rz. 247–259; 
Rz. 783 f.; Fn. 480; Fn. 1044; Fn. 1062

Compiler siehe → Computerprogramm / 
Compiler

Computerchips siehe → Topografierecht 
und → Patentrecht / Halbleitertopo-
grafien

Computerprogramm siehe auch  
→ IT-Produkte und Informationssys-
teme

 – Abgrenzungen Rz. 54–61
 – Analyse siehe auch → Urheberrecht / 

Reverse Engineering Rz. 115
 – Änderungen siehe → Urheberrecht / 

Änderung des Werks
 – Applikationen Rz. 30
 – Begriff Rz. 54–61 
 – Benutzeroberfläche siehe → Benutzer-

oberfläche, → Urheberrecht / Benut-
zeroberfläche und → Designrecht / 
grafische Benutzeroberfläche 

 – BIOS Rz. 61
 – Compiler Rz. 10; Rz. 76; Rz. 758; 

Rz. 796
 – Dokumentation siehe → Dokumen-

tation
 – Dongles siehe →  Kopierschutzmecha-

nismen / Dongles
 – Educational Versions Rz. 344–346
 – Einordnung, immaterialgüterrechtliche 

Rz. 51–61
 – Entwicklungsdokumentation siehe 

→ Dokumentation / Entwicklungs-
dokumentation

 – Entwicklungsumgebung Rz. 11
 – Exe-Files Rz. 13 ; Rz. 54; Rz. 484; 

Rz. 705; Rz. 776
 – Fehlerbeseitigung siehe → Urheber-

recht / Fehlerbeseitigung
 – Form siehe auch → Computerpro-

gramm / Sourcecode und → Compu-
terprogramm / Objectcode Rz. 106

 – Funktionen Rz. 116; Rz. 456; Rz. 483
 – Gebrauchtsoftware siehe → Urheber-

recht / Weiterveräusserung
 – Gerätebindung Rz. 343
 – grafische Benutzeroberfläche siehe 

→ Benutzeroberfläche, → Urheber-
recht / Benutzeroberfläche und 
→ Designrecht / grafische Benutzer-
oberfläche

 – Home Editions Rz. 350
 – hybride Werke Rz. 57
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 – Indirekte Nutzung Rz. 349 
 – Installation Rz. 14; Rz. 217 ff.
 – Interface siehe → Computerprogramm 

/ Schnittstellen und → Urheberrecht / 
Schnittstellen

 – Konfiguration siehe → Urheberrecht / 
Konfigurationen

 – Kopierschutzmechanismen siehe 
→ Digital Rights Management 
Systems und → Kopierschutzmecha-
nismen

 – Länderversionen Rz. 352 f.
 – Mandantenfähigkeit Rz. 204; Rz. 349
 – Middleware Rz. 31 
 – Module siehe auch → Urheberrecht / 

Werkteile Rz. 159; Rz. 317, Rz. 578; 
Rz. 582; Rz. 606

 – multilinguale Programme Rz. 316
 – multiprozessorfähige Programme 

Rz. 322–326
 – Objectcode Rz. 12; Rz. 76; Rz. 106; 

Rz. 123; Rz. 137; Rz. 156; Rz. 482; 
Rz. 705 f.; Rz. 776; Rz. 793

 – Objekte siehe auch → Urheberrecht / 
Werkteile Rz. 159

 – objektorientierte Programmiermetho-
den Rz. 54; Fn. 173

 – Parametrisierung siehe auch  
→ Computerprogramme / Updates 
→ Urheberrecht / Parametrisierung 
Rz. 43

 – Patches siehe auch → Urheberrecht / 
Fehlerbeseitigung Rz. 225; Rz. 528; 
Rz. 629; Rz. 774

 – Patentierbarkeit siehe → Patentrecht
 – Portierung Rz. 222; Rz. 321
 – Programmbibliotheken Rz. 9; Rz. 56; 

Rz. 73; Rz. 60; Rz. 114; Rz. 561; 
Rz. 606; Rz. 641; Rz. 777

 – Programmiersprachen Rz. 7; Rz. 60; 
Rz. 82Rz. 271 f.

 – Programmierwerkzeuge Rz. 8 ff.; 
Rz. 56; Rz. 74–78

 – Registrierung Rz. 400 f.
 – Reverse Engineering siehe → Urhe-

berrecht / Reverse Engineering

 – Schnittstellen siehe auch → Urheber-
recht / Schnittstellen und → Urheber-
recht / Reverse Engineering Rz. 3; 
Rz. 6; Rz. 29; Rz. 59; Rz. 279–281

 – Schutzmöglichkeiten siehe → Urhe-
berrecht und → Patentrecht

 – Sicherungskopien siehe → Urheber-
recht / Sicherungskopien

 – Sourcecode siehe auch → Open 
Source Software und → Urheber-
recht / Reverse Engineering Rz. 7; 
Rz. 160; Rz. 179; Rz. 645; Fn. 1139; 
Rz. 792–796

 – Erstveröffentlichung Rz. 137
 – Geheimhaltung Rz. 586 f.; Rz. 622; 

Fn. 958
 – Herausgabeanspruch Rz. 160; 

Rz. 271; Rz. 610
 – Offenlegung in Prozessen Rz. 623
 – Open Source siehe auch → Freie 

Software / Open Source Fn. 1139
 – Testversionen Fn. 167
 – Tools siehe → Computerprogramm / 

Programmierwerkzeuge
 – Treiber Rz. 61
 – Updates Rz. 158; Rz. 298; Rz. 318; 

Rz. 420; Rz. 767; Rz. 774
 – Upgrades Rz. 206; Rz. 298; Rz. 315; 

Rz. 318
 – Verschlüsselung siehe → Kopier-

schutzmechanismen / Verschlüsselung
 – Versionen mit eingeschränktem Nut-

zungsumfang Rz. 314–317
 – Vorinstallation siehe auch → Kopier-

schutzmechanismen Rz. 264; Rz. 341
 – Zusatzmodule Rz. 317

Computerspiele Rz. 57
Containertechnologie siehe auch 

→ Virtualisierung Rz. 33–36; Rz. 208; 
Rz. 221; Rz. 267; Rz. 321; Rz. 333–
337

Contributor License Agreements siehe 
→ Open Source Software / Contributor 
License Agreements
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CPU-Klauseln siehe → Systemklauseln 
Rz. 319–326

Crackingtools siehe → Kopierschutz-
mechanismen / Crackingtools

Creative Commons License siehe 
→ Open Source Software / Lizenzen // 
Creative Commons License

D
Dateiformate siehe → Urheberrecht / 

Formatdefinitionen
Daten siehe → Lauterkeitsrecht / Daten, 

→ Patentrecht / Daten, Abgrenzung 
und → Urheberrecht / Daten

Datenbanken siehe auch → Urheber-
recht / Datenbanken und → Lauter-
keitsrecht / Datenbanken Rz. 31; 
Rz. 62–66; Rz. 87; Rz. 317

 – Datenbankdefinition Rz. 65
 – Datenmodelle Rz. 64
 – Datensätze Rz. 65
 – Instanzen Rz. 204

Datenschutz siehe auch → Digital Rights 
Management Systems / Datenschutz 
Rz. 401

Datenträger	Rz. 168; Rz. 187; Rz. 197; 
Rz. 229 f.; Rz. 262; Rz. 265; Rz. 354; 
Rz. 384; Rz. 629; Rz. 635 f.; Rz. 680; 
Rz. 717; Rz. 793

Dekompilation von Computerprogram-
men siehe → Urheberrecht / Reverse 
Engineering

Demoversionen siehe → Freie Software / 
Demoversionen

Designrecht Rz. 556–571
 – Bildschirmschoner Rz. 560
 – Eigenart Rz. 561; Rz. 565
 – Eintragungsverfahren Rz. 563
 – Erschöpfung Rz. 568 f.
 – Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

Rz. 558
 – Gestaltungsspielraum Rz. 561

 – grafische Benutzeroberfläche siehe 
auch →  Benutzeroberfläche Rz. 556

 – internationale Hinterlegung Rz. 557 f.
 – kommerzielle Nutzung Rz. 567
 – Lizenzen siehe auch → Lizenzen 

Rz. 569 f.
 – Neuheit Rz. 562
 – Parallelimport Rz. 568
 – Privatgebrauch Rz. 567
 – Raubkopien siehe → Raubkopien  

und → Piraterie
 – Schutzdauer Rz. 571
 – Schutzumfang Rz. 565–571
 – Schutzvoraussetzungen Rz. 559–564
 – Screenshots Rz. 556; Rz. 560; Rz. 566
 – Weiterbenutzungsrecht Rz. 569
Developer’s	Certificate	of	Origin	siehe 

→ Open Source Software /  Developer’s 
Certificate of Origin

DevOps siehe auch → Entwicklungs-
methoden / DevOps Rz. 33; Rz. 337 

Digital Rights Management  Systems 
siehe auch → Kopierschutz-
mechanismen Rz. 435 f.; Rz. 443

 – Datenschutz Rz. 388; Rz. 420; Rz. 436
Dokumentation
 – Benutzerdokumentation Rz. 203
 – Eigengebrauch Rz. 197
 – Entwicklungsdokumentation Rz. 6; 

Rz. 39; Rz. 59; Rz. 160; Rz. 586 f.
 – Freie Software siehe auch → Freie 

Software Rz. 713
 – lauterkeitsrechtlicher Schutz Rz. 586
 – Online-Dokumentation Rz. 57
 – Sicherungskopien Rz. 270
 – urheberrechtlicher Schutz Rz. 59; 

Rz. 123; Rz. 125; Rz. 166; Rz. 177; 
Rz. 197; Rz. 270

Dongle siehe →  Kopierschutzmechanis-
men / Dongles
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E
Eigentumsvorbehalt Fn. 328
Einstweiliger Rechtsschutz siehe 

→ Rechtsschutz / einstweiliger 
 Rechtsschutz

Embedded Systems siehe auch → IT-
Produkte und Informationssysteme / 
Embedded Systems Rz. 27

Emulation Rz. 32; Rz. 224
End User License Agreements siehe 

→ Lizenzverträge / End User License 
Agreements

Entwicklungsdokumentation siehe 
→ Dokumentation / Entwicklungs-
dokumentation

Entwicklungsmethoden 
 – agile Methoden Rz. 17–22

 – Burndown Charts Rz. 21 
 – Definition of Done Rz. 22
 – Definiton of Ready Rz. 19
 – Epic Rz. 19
 – Impediment Backlog Rz. 21 
 – Product Backlog Rz. 20; Rz. 39; 

Rz. 197; Rz. 484; Rz. 578; Rz. 586
 – Product Increment Rz. 22
 – Product Vision Rz. 18
 – Scope Rz. 18
 – Scrum Rz. 17
 – Sprint Rz. 20 f.
 – Sprint Backlog Rz. 21
 – System Increments Rz. 22
 – User Stories Rz. 19

 – DevOps Rz. 33; Rz. 337 
 – Phasenmodelle Rz. 2–13
 – Wasserfall siehe → Entwicklungs-

methoden / Phasenmodelle
Ephemere Kopien siehe → Urheberrecht 

/ temporäre Speicherung
Erfindung	siehe → Patentrecht / 

 Erfindung
Erschöpfung siehe → Designrecht /  

Erschöpfung, → Patentrecht / 
Erschöpfung und → Urheberrecht / 
Erschöpfung

Escrow Rz. 48; Rz. 133; Fn. 267; Rz. 610
EU-Richtlinien
 – Datenbanken Fn. 92; Rz. 63
 – Designschutz Fn. 900; Rz. 558
 – Halbleitertopografien Rz. 545; Fn. 889; 

Fn. 892; Fn. 895; Fn. 897
 – Patentierung von Computerprogram-

men Rz. 489
 – Rechtsschutz von Computerprogram-

men Rz. 52; Fn. 57; Fn. 169; Fn. 260; 
Fn. 269; Fn. 288; Fn. 314; Fn. 322 f.; 
Fn. 484; Rz. 274 f.; Fn. 510; Fn. 521

F
Fehler siehe → Urheberrecht / Fehler-

behebung
Fiduciary License Agreements siehe 

→ Open Source Software / Fiduciary 
License Agreements

Firmware siehe auch → Urheberrecht / 
Firmware Rz. 26

Forks siehe → Open Source Software / 
Forks

Formatierung siehe → Urheberrecht / 
Formatdefinitionen

Free Documentation License siehe 
→ Open Source Software / Lizenzen // 
GNU Free Documentation License

Freie Software siehe auch → Open 
Source Software Rz. 697–799

 – Begriff Rz. 696–701
 – Demoversionen Rz. 212; Rz. 314; 

Rz. 402
 – Dereliktion Rz. 698
 – Dokumentation Rz. 713; Rz. 799
 – Freeware Rz. 185; Rz. 225; Rz. 341; 

Rz. 350; Rz. 700
 – Open Source siehe → Open Source 

Software
 – Public Domain Rz. 698
 – Shareware Rz. 701
 – Urheberpersönlichkeitsrechte Rz. 698
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G
Gebrauchsmuster Rz. 53
Gebrauchtsoftware siehe → Urheber-

recht / Weiterveräusserung
Geheimnisschutz siehe auch → Know-

how-Schutz Rz. 37–48
 – Datenschutz siehe → Datenschutz
 – lauterkeitsrechtlicher siehe → Lauter-

keitsrecht
 – Sourcecode siehe auch → Computer-

programm / Sourcecode und  
→ Urheberrecht / Reverse Enginee-
ring Fn. 1139

Genugtuung → Rechtsschutz / Inhalt  
der Ansprüche // Genugtuung

Ghostwriter siehe → Urheberrecht 
/ Urheberpersönlichkeitsrechte // 
Anerkennung der Urheberschaft

GNU-Lizenzen siehe → Open Source 
Software / Lizenzen

Grafische	Benutzeroberfläche	siehe 
→ Designrecht / grafische Benutzer-
oberfläche, → Patentrecht / Benut-
zeroberfläche und → Urheberrecht / 
Benutzeroberfläche

Gratissoftware siehe → Freie Software
GUI siehe → Urheberrecht / Benutzer-

oberfläche und → Designrecht / 
grafische Benutzeroberfläche

Gutachten siehe → Rechtsschutz / 
Beweis // Expertisen

H
Hacking siehe auch → Crackingtools, 

→ Kopierschutzmechanismen und 
→ Urheberrecht / Selbsthilferecht 
Rz. 447; Rz. 686

Haftungsbeschränkungen	Rz. 293; 
Rz. 709; Rz. 718; Rz. 786

Halbleitertopografien	siehe → Topo-
grafierecht und → Patentrecht / 
 Halbleitertopografien

Hardware siehe auch → Patentrecht 
/ Hardwareerfindungen und → IT-
Produkte und Informationssysteme 
Rz. 24 ff.; Rz. 61

 – Konfiguration siehe auch → Aktivie-
rung und → Konfiguration Rz. 221; 
Rz. 320; Rz. 424 f.; Rz. 430 f.

Hardwarekopierschutz siehe → Kopier-
schutzmechanismen / Dongles

Hinterlegung siehe auch → Escrow 
Rz. 133

Hosting siehe → Rechenleistungen, 
 Hosting und Application Service 
Providing

I
Immaterialgüterrechte siehe auch 

→ Designrecht, → Patentrecht, 
→ Topografierecht und → Urheber-
recht

 – gutgläubiger Erwerb Rz. 210; Rz. 537; 
Rz. 554; Rz. 570; Rz. 621

 – Lizenzen siehe → Lizenzen
 – Übertragung siehe auch → Urheber-

recht / Übertragung
Implied Licenses siehe → Lizenzen / 

Implied Licenses
Informationen zur Wahrnehmung 

von Rechten siehe auch → Digital 
Rights Management Systems Rz. 445; 
Fn. 970; Rz. 631

Insolvenz siehe → Lizenzen / Konkurs 
des Lizenzgebers

Installation siehe → Computerpro-
gramm / Installation

Interface siehe → Computerprogramm / 
Schnittstellen und → Urheberrecht / 
Schnittstellen

Internationalprivatrechtliche Aspekte 
Rz. 651–654

 – anwendbares Recht Rz. 651 f.
 – Gerichtsstand Rz. 654
 – vorsorgliche Massnahmen Rz. 653
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Internet of Things Rz. 351
IP-Adressen Rz. 364; Rz. 594; Rz. 691
IT-Produkte und Informationssysteme 

siehe auch → Computerprogramm 
Rz. 28

 – Aufbau Rz. 23–32
 – Embedded Systems Rz. 27; Rz. 169; 

Rz. 189; Rz. 729; Rz. 767; Rz. 797
 – Firmware siehe → Urheberrecht / 

Firmware
 – Hardware siehe → Patentrecht / 

 Hardwareerfindungen
 – Interoperabilität Rz. 371
 – Kompatibilität Rz. 369 ff.
 – Software siehe → Computerprogramm

K
Kartellrecht Rz. 320; Rz. 354–380; 

Rz. 541
 – Diskriminierung Rz. 365 f.
 – Intrabrand-Wettbewerb Rz. 230; 

Rz. 356
 – Lock-in-Effekt Rz. 373

– Marktmacht Rz. 181; Rz. 320; Rz. 376; 
Rz. 541

 – Marktsegmentierung Rz. 320; 
Rz. 360 ff.

– Missbrauch einer marktmächtigen 
Stellung Rz. 328; Rz. 377 ff.; Rz. 541; 
Rz. 568

 – relevanter Markt Rz. 366 ff.
 – Substituierbarkeit Rz. 369 ff.; Rz. 540
 – Vertragsungültigkeit Rz. 380
 – Wartungsmarkt Rz. 244; Rz. 367
Kaufverträge	siehe auch → Lizenzen / 

unechte Lizenzverträge
 – Mangel Rz. 313; Rz. 389; Rz. 403 f.

KI siehe → Künstliche Intelligenz
Know-how-Schutz Rz. 37–48; Rz. 271; 

Rz. 458; Rz. 572; Rz. 610; Rz. 623
Kompatibilität	siehe → IT-Produkte und 

Informationssysteme / Kompatibilität

Konfiguration	siehe auch → Hardware /  
Konfiguration und → Urheberrecht / 
Konfigurationen Rz. 221; Rz. 220; 
Rz. 246; Rz. 266; Rz. 320

Konkurs siehe → Lizenzen / Konkurs des 
Lizenzgebers

Konzepte Rz. 5 ff.; Rz. 197; Rz. 578; 
Rz. 587

Konzerne und Unternehmensgruppen
 – Lizenzerweiterungen für zusätzliche 

Konzerngesellschaften Fn. 434
 – organisationsinterne Weitergabe von 

Software Rz. 766
 – Organisationslizenzen Rz. 227; 

Rz. 232 ff.
 – Restrukturierungen von Unternehmen 

Rz. 240; Fn. 1242
Kopierschutzmechanismen siehe auch 

→ Digital Rights Management Sys-
tems Rz. 49; Fn. 265; Rz. 204; Rz. 315; 
Rz. 318; Rz. 381–399; Rz. 402–449; 
Rz. 635

 – Crackingtools Rz. 243; Rz. 395–399; 
Rz. 448; Rz. 591

 – Dongles Rz. 354; Rz. 392; Rz. 402; 
Rz. 410–420

 – Informationspflicht Rz. 388
 – Kopiersperren Rz. 384
 – Kopierschutzstecker siehe →  Kopier-

schutzmechanismen / Dongles
 – Mangel Rz. 313; Rz. 389; Rz. 403 f.
 – Programmsperren Rz. 314; Rz. 385; 

Rz. 402–404
 – Registrierung der Programmbenut-

zer siehe → Computerprogramme / 
Registrierung

 – Reverse Engineering siehe auch 
→ Urheberrecht / Reverse Enginee-
ring Rz. 284

 – Sicherungskopie siehe auch → Urhe-
berrecht / Sicherungskopien Rz. 264

 – Trusted Computing Rz. 382
 – Umgehung siehe auch → Urheber-

recht / Selbsthilferecht Rz. 393–399; 
Rz. 421; Rz. 437–449; Fn. 970
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 – Verschlüsselung siehe auch  
→ Urheberrecht / Reverse Enginee-
ring Rz. 284; Rz. 405; Rz. 426

 – Zertifizierung Rz. 382
Künstliche Intelligenz Rz. 81–95
 – patentrechtlicher Schutz von Erfindun-

gen im Bereich der KI Fn. 751. 
 – patentrechtlicher Schutz von mit 

KI-Systemen generierten Erfindungen 
Rz. 502–507

 – Prompts, urheberrechtlicher Schutz 
Rz. 83–95

 – Trainingsdaten, urheberrechtlicher 
Schutz Rz. 83–95

 – urheberrechtlicher Schutz von mit 
KI-Systemen generierten Werken 
Rz. 83–95

L
Lauterkeitsrecht Rz. 572–587
 – anvertraute Pläne und Unterlagen 

Rz. 586
 – anwendbares Recht Rz. 655 
 – Datenbanken Rz. 64; Rz. 581
 – eigener Aufwand Rz. 582
 – Entwicklungsdokumentationen 

Rz. 586
 – Geheimnisschutz Rz. 587
 – Generalklausel Rz. 575
 – Ideen Rz. 586
 – Importeure Rz. 584
 – irreführende Verwendung von AGB 

siehe auch → Allgemeine Vertrags-
bedingungen / unlautere Verwendung 
Rz. 308 f.

 – Module Rz. 577
 – Rechtsschutz siehe auch → Rechts-

schutz Rz. 588 ff.
 – Reverse Engineering Rz. 587
 – Sourcecodes Rz. 577; Rz. 586 f.
 – Übernahme eines marktreifen Ergeb-

nisses Rz. 576–582
 – Verhältnis zum Immaterialgüterrecht 

Rz. 53; Rz. 572-574

 – Verwechslungsgefahr Rz. 585 
 – Verwertungshandlungen Rz. 584
 – Werkspionage Rz. 587
 – Wettbewerbsrelevanz Rz. 573
 – Zwischenhändler Rz. 584

Lizenzen siehe auch Anhang A/2.2 und 
Anhang B

 – allgemeine Lizenzbedingungen siehe 
auch → Allgemeine Vertragsbedingun-
gen Rz. 94; Rz. 293–313
 – Browse Wrap License Rz. 295
 – Click down License Rz. 297; 

Rz. 302; Rz. 304; Rz. 791
 – Containervirtualisierung Rz. 334
 – CPU-Klauseln Rz. 329–332 
 – Portal User License Rz. 94; Rz. 296
 – Send Back License Rz. 296
 – Shrink Wrap License Rz. 294; 

Rz. 301
 – Verbindlichkeit siehe auch  

→ Allgemeine Vertragsbedingun-
gen Rz. 299–313

 – Automatisierte Systemzugriffe Rz. 351
 – Concurrent User siehe → Urheber-

recht / Gebrauchsrecht des Erwerbers 
von Computerprogrammen // Parallel-
nutzung

 – CPU-Klauseln siehe → CPU-Klauseln
 – Cross-Licensing Rz. 130
 – Digital Rights Management Systems 

siehe → Digital Rights Management 
Systems

 – echte Lizenzverträge Rz. 228; Rz. 286; 
Rz. 402

 – End User Licence Agreements siehe 
→ Allgemeine Vertragsbedingungen

 – Freie Software siehe → Freie Software
 – Gebrauchsrecht siehe auch → Urhe-

berrecht / Gebrauchsrecht des 
Erwerbers von Computerprogrammen 
Rz. 182–185

 – gesetzliche siehe → Patentrecht / 
gesetzliche Lizenzen → Topografie-
recht / gesetzliche Lizenzen und 
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→ Urheberrecht / Gebrauchsrecht des 
Erwerbers von Computerprogrammen

 – Implied License Rz. 80; Rz. 95; 
Rz. 246; Rz. 539

 – Klagebefugnis des Lizenznehmers 
Rz. 616

 – Konkurs des Lizenzgebers Fn. 325; 
Rz. 285–288; Rz. 434; Rz. 735

 – Lizenzanalogie Rz. 604; Rz. 611 f.
 – Lizenzgebühren Rz. 132; Rz. 185; 

Rz. 237 f.
 – Lizenzkeys Rz. 242; Rz. 269; 

Rz. 405–409
 – Lizenzzertifikate Rz. 242
 – Mehrplatznutzung siehe → Urheber-

recht / Gebrauchsrecht des Erwerbers 
von Computerprogrammen // Parallel-
nutzung

 – Named Users Rz. 347 f.
 – Netzwerkgebrauch siehe auch 

→ Urheberrecht / Gebrauchsrecht  
des Erwerbers von Computerprogram-
men // Netzwerknutzung Rz. 231

 – Nichtigkeit Rz. 309; Rz. 380
 – Open Source Lizenzen siehe → Freie 

Software und → Open Source Software
 – Organisationslizenzen Rz. 232–241
 – Patentlizenzen Rz. 534 f.
 – Rechtsnatur siehe auch → Lizenzen / 

echte Lizenzverträge und → Lizenzen / 
unechte Lizenzverträge Rz. 132
 – Abgrenzung zur Rechtsübertragung 

Rz. 132
 – negative Konzeption Rz. 132
 – positive Konzeption

 – Registereintrag im Patent- oder 
Designregister Rz. 287; Rz. 537; 
Rz. 570

 – Registrierung der Programmbenut-
zer siehe → Computerprogramme / 
Registrierung

 – Restrukturierungen von Unternehmen 
Rz. 240; Fn. 1242

 – Übernutzung Rz. 132; Rz. 396; 
Rz. 444; Rz. 607 ff.

 – Überprüfung der Einhaltung siehe 
→ Audits

 – unechte Lizenzverträge Rz. 182–185; 
Rz. 288

 – Unternehmenslizenzen Rz. 232–241
 – Urheberrechtslizenzen siehe  

→ Urheberrecht / Gebrauchsrecht
 – Urheberrechtsschutz des Lizenztexts 

Rz. 751
 – Volumenlizenzen Rz. 230; Rz. 428
 – zeitliche Beschränkungen → Lizen-

zen / echte Lizenzverträge

M
Makros siehe → Urheberrecht / Makros
Marken Rz. 42; Rz. 46; Rz. 635; Rz. 633; 

Rz. 680
 – Parallelimport Rz. 538

Mehrfachnutzung siehe → Urheber-
recht / Gebrauchsrecht des Erwerbers 
von Computerprogrammen // Parallel-
nutzung

Miete siehe → Urheberrecht / Vermietung 
von Computerprogrammen

Multimedia siehe → Urheberrecht / 
Multimediaprodukte

N
Netzwerkbasierte Dienstleistungen 

Rz. 16; Rz. 247–259
 – Open Source Software Rz. 762; 

Rz. 783 f.
 – Urheberrechtliche Relevanz Rz. 168; 

Rz. 231; Rz. 247–259; Rz. 349

O
Occasionshandel siehe → Urheberrecht / 

Weiterveräusserung
Online-Übertragung von Software 

siehe auch → Providerhaftung und 
→ Urheberrecht / Online-Übertragung 
Rz. 155; Rz. 542; Rz. 560; Rz. 591; 
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Rz. 594; Rz. 629; Rz. 638; Rz. 691; 
Rz. 794

OpenChain siehe → Open Source Soft-
ware / OpenChain

Open Source Software siehe auch 
Anhang A/3; Rz. 702–799

 – Abtretung der Urheberrechte Rz. 720
 – Affero Clause Fn. 1263
 – Aggregate siehe auch → Open Source 

Software / Verbindung von Software 
Rz. 779–782

 – Änderungen siehe → Open Source 
Software / Modifikationen

 – Application Service Providing 
Rz. 762; Rz. 783 f.

 – Bill of Materials Rz. 790; Fn. 1200
 – Bundesbehörden, Nutzung Rz. 721–

724
 – Classpath Exception Fn. 1154; 

Fn. 1222.
 – Compliance → siehe auch Anhang 

A/3.3; Fn. 935; Rz. 798–800
 – Contributor License Agreements 

Fn. 1073; Fn. 1285
 – Copyleft Rz. 696; Rz. 711 f.; Rz. 752–

799; Rz. 766; Rz. 775–778
 – Lizenzambiguität Rz. 778
 – Vermeidungsstrategien siehe auch 

Anhang A/3.2; Rz. 759
 – viraler Effekt Fn. 1150

 – Developer’s Certificate of Origin 
Fn. 1073; Fn. 1285

 – Diskriminierungsverbot Rz. 707
 – Distributionen siehe auch → Open 

Source Software / Aggregate und 
→ Open Source Software / Verbindung 
Rz. 717; Rz. 753 ff.

 – Dokumentation Rz. 713; Rz. 799
 – Duallizenz Rz. 719; Rz. 750 f.
 – Durchsetzung Rz. 720; Rz. 798 f.
 – Entgelt Rz. 714–720
 – Erlöschen Rz. 731–737

 – Konkurs Rz. 734
 – Verletzung Rz. 727; Fn. 935; 

Rz. 736

 – Widerruf Rz. 731
 – Wiederaufleben Rz. 731

 – Fiduciary License Agreements Rz. 720
 – Forks, Rz. 738; Fn. 1281; Fn. 1322
 – Garantien Rz. 718
 – Geschäftsmodell Rz. 714–720
 – Gültigkeit siehe auch → Allgemeine 

Vertragsbedingungen Rz. 726–730
 – Haftungsausschluss Rz. 710
 – Hardwareintegration Rz. 797; 

Fn. 1244; Fn. 1245; Fn. 1266; Fn. 1271
 – internationalprivatrechtliche Einord-

nung Rz. 727 
 – Kompatibilität von Open Source 

Lizenzen Rz. 738–751
 – any later clause Rz. 747
 – Kompatibilitätsklausel Rz. 749
 – offene Versionshinweise Rz. 747
 – unterschiedliche Lizenzen 

Rz. 738–741
 – unterschiedliche Versionen 

Rz. 742–751
 – Modifikationen

 – Kennzeichnung Rz. 706
 – Lizenz Rz. 740 f.; Rz. 743; Rz. 751
 – Software Rz. 706

 – Lieferkette Rz. 800
 – Lizenzen Rz. 702

 – Academic Licenses Rz. 712
 – Affero Fn. 1263
 – Apache License Rz. 702 ff.
 – Artistic Licenses Rz. 702 ff.
 – BSD License Rz. 702 ff.; Rz. 712; 

Fn. 1205
 – Creative Commons License 

Rz. 713
 – GNU Free Documentation License 

Rz. 713
 – GNU GPL Rz. 702 ff.
 – GNU LGPL Rz. 702 ff.; Rz. 712; 

Fn. 1154; Fn. 1207; Fn. 1251; 
Fn. 1254; Fn. 1256

 – MPL Rz. 702 ff.; Rz. 712
 – Open Source Definition Rz. 703
 – OSL Rz. 702 ff.; Rz. 712

 – neue Nutzungsarten Rz. 742
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 – Offenlegung des Sourcecodes Fn. 1139
 – Öffentliche Hand, Nutzung Rz. 721–

724
 – OpenChain Rz. 800
 – Open Source Definition Rz. 703
 – Optionen für Lizenzgeber siehe auch 

Anhang A/3.1; Rz. 742–751
 – Parallellizenz Rz. 719; Rz. 750 f.
 – Programmbibliotheken siehe auch 

→ Computerprogramm / Programm-
bibliotheken Rz. 702 ff.; Rz. 712; 
Fn. 1154; Fn. 1207; Fn. 1251; Rz. 777; 
Fn. 1254; Fn. 1256

 – Rechtsnatur Rz. 725–737
 – SPDX Rz. 790
 – Staatliche Entwicklung Rz. 721–724
 – Tivoization Fn. 1245
 – Überwachung Rz. 720
 – Urheberrechtsschutz des Lizenztexts 

Rz. 751
 – Verbindung von Software Rz. 767–782

 – Ableitung Rz. 769
 – dynamisches Verlinken Rz. 777
 – Eigenständigkeit der Komponenten 

Rz. 772–778
 – Exe-Files Rz. 776
 – interoperable Programme Rz. 772
 – statisches Verlinken Rz. 776; 

Rz. 781
 – Trennung Rz. 770 f.

 – Verhältnis zum Patentrecht Fn. 1136; 
Rz. 704; Rz. 711

 – Verhältnis zum Urheberrecht Rz. 598; 
Rz. 704

 – Verhältnis zu parallelen Verträgen 
Rz. 716; Rz. 725

 – Weitergabe der Software Rz. 760–766; 
Rz. 785–797
 – akzessorische Rz. 767
 – conveying Rz. 765
 – Datenträger Rz. 717; Rz. 793
 – Downloadplattform Rz. 794
 – Hilfssoftware Rz. 796
 – Kundenentwicklungen Rz. 766
 – organisationsinterne Rz. 766

 – Pflichten bei Weitergabe Rz. 785–
797

 – propagating Rz. 764
 – Restrukturierungen von Unterneh-

men Fn. 1242
 – Verbreitungshandlungen Rz. 707; 

Rz. 763–766
 – Zertifizierung Rz. 800; Fn. 1200
 – Zusammenstellungen siehe → Open 

Source Software / Aggregate und 
→ Open Source Software / Distribu-
tionen

 – Zustandekommen Rz. 726–730
Open Source Hardware, Rz. 713
Original Equipment Manufacturing 

Fn. 330; Rz. 338–342
 – Gerätebindung Rz. 343

Outsourcing siehe → Netzwerkbasierte 
Dienstleistungen

P
Parallelimport siehe auch  

→ Designrecht / Parallelimport, 
→ Urheberrecht / Erschöpfung und 
→ Patentrecht / Parallelimport 
Fn. 329; Rz. 555; Rz. 568; Rz. 637 f. 

Parallelinstallation siehe → Urheber-
recht / Gebrauchsrecht des Erwerbers 
von Computerprogrammen // Parallel-
installation

Parallelnutzung siehe → Urheberrecht / 
Gebrauchsrecht des Erwerbers von 
Computerprogrammen // Parallel-
nutzung

Parametrisierung siehe → Urheber-
recht / Parametrisierung

Patentrecht
 – abhängige Erfindungen Rz. 534
 – Anweisungen an den menschlichen 

Geist Rz. 482; Rz. 486; Rz. 508
 – Arbeitnehmererfindungen Rz. 514 ff.
 – Arbeitsverfahren Rz. 486
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 – Ausschluss der Patentierbarkeit siehe 
auch → Patentrecht / Schutzvorausset-
zung // Technizität Rz. 477

 – Befugnisse des Patentinhabers 
Rz. 529–542

 – Benutzeroberfläche Rz. 487
 – Beweissicherungsmassnahmen 

Rz. 645
 – Daten, Abgrenzung Rz. 485
 – Datenmodelle Rz. 500
 – Diensterfindungen Rz. 514
 – Eintragungsverfahren Rz. 473 f.
 – Entdeckungen Rz. 481
 – Erfindernennung Rz. 506; Rz. 513; 
 – Erfindung siehe auch → Patentrecht / 

Schutzvoraussetzungen Rz. 38
 – Erschöpfung Rz. 454; Rz. 461; Rz. 539
 – Erzeugnispatent Rz. 475
 – EU-Gemeinschaftspatent Rz. 464
 – Europäisches Patentübereinkommen 

Rz. 464; Rz. 477 ff.; Fn. 756; Fn. 765
 – Euro-PCT-Anmeldung Rz. 466
 – Forschungs- und Versuchshandlungen 

Rz. 533
 – Funktionen eines Programms Rz. 483
 – Gelegenheitserfindungen Rz. 516 f.
 – Geschäftsmethoden Rz. 490
 – Halbleitertopografien siehe auch 

→ Topografierecht Rz. 546
 – hardwarebezogene Erfindungen 

Rz. 491
 – Herstellungsverfahren Rz. 486
 – Inhaber Rz. 513 f.
 – kommerzielle Nutzung Rz. 519
 – Lizenzen siehe auch → Lizenzen 

Rz. 406 f.
 – Nachmachen Rz. 519
 – Parallelimport Rz. 538–542
 – Patentart Rz. 475 f.
 – Patent Trolls Rz. 459 f.
 – PCT-Übereinkommen Rz. 465 f.
 – Privatgebrauch Rz. 57; Rz. 531
 – Prüfungsverfahren Rz. 474
 – Raubkopien siehe → Raubkopien  

und → Piraterie
 – Rechtsschutz siehe → Rechtsschutz

 – Schutzdauer Rz. 543 f.
 – Schutzvoraussetzungen Rz. 468–510

 – erfinderische Tätigkeit Rz. 472; 
Rz. 480; Rz. 504

 – Erfindung Rz. 602
 – Erfindungshöhe Rz. 507
 – gewerbliche Anwendbarkeit 

Rz. 470
 – Neuheit Rz. 471
 – Technizität Rz. 469; Rz. 477–510

 – Simulationsverfahren Rz. 499; Rz. 512
 – Verfahrenspatent Rz. 475
 – Verhältnis zum Urheberrecht 

Rz. 51–53; Rz. 450–461
 – Vorrichtungspatent Rz. 475
 – Weitergebrauchsrecht Rz. 532

Phasenmodelle siehe → Entwicklungs-
methoden / Phasenmodelle 

Piraterie siehe auch → Raubkopien 
Rz. 394; Rz. 399; Rz. 408; Rz. 594; 
Rz. 635; Rz. 633; Rz. 668

Privatgebrauch siehe → Urheberrecht / 
Privatgebrauch und → Patentrecht / 
Privatgebrauch

Product ID siehe → Aktivierung /  
Product ID

Produkteaktivierung siehe → Aktivie-
rung

Produkteschlüssel siehe → Lizenzen / 
Lizenzkeys

Programmbibliotheken siehe → Com-
puterprogramm / Programmbiblio-
theken und → Open Source Lizenzen / 
Programmbibliotheken

Programmiersprachen siehe → Urhe-
berrecht / Programmiersprachen

 – Programmierwerkzeuge siehe 
→ Urheberrecht / Programmierwerk-
zeuge

 – Programmsperren siehe → Aktivie-
rung und → Kopierschutzmassnahmen

 – Prototypen Rz. 4; Rz. 60; Rz. 578
 – Providerhaftung siehe auch → Urhe-

berrecht / temporäre Kopiervorgänge 
Rz. 155; Rz. 591; Rz. 594; Rz. 691
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 – Proxy-Server	siehe → Online-Über-
tragung → Urheberrecht / temporäre 
Kopiervorgänge

Q
Quellcode siehe → Computerprogramm / 

Sourcecode, → Open Source Soft-
ware und → Urheberrecht / Reverse 
Engineering

R
Raubkopien siehe auch → Piraterie 

Rz. 155; Rz. 357; Rz. 387; Rz. 395 f.; 
Rz. 399; Rz. 588; Rz. 611; Rz. 676; 
Rz. 691

Rechtsschutz Rz. 50; Rz. 588–691
 – Abmahnung Rz. 600
 – Adhäsionsklage Rz. 685 
 – Aktivlegitimation Rz. 613–618
 – Beweis Rz. 115; Rz. 619–633

 – Beweismittel Rz. 624 f.
 – Beweissicherungsmassnahmen 

Rz. 645
 – Beweisthema Rz. 634–638
 – Beweistiefe Rz. 639–642
 – Demonstrationen Rz. 626
 – Expertisen Rz. 624 ff.; Rz. 642
 – Geschäftsgeheimnisse, Wahrung, 

Fn. 982; Rz. 623 f.
 – Glaubhaftmachen Rz. 662
 – Offenlegung des Sourcecodes 

Rz. 623; Rz. 642; Rz. 662
 – Parteigutachten Rz. 628 
 – Rechtsvermutung Rz. 619–621
 – vorsorgliche Beweisführung 

Rz. 668
 – Zeugenbefragung Rz. 624; Rz. 628

 – Editionspflichten Rz. 594
 – einstweiliger Rechtsschutz Rz. 656–

671
 – Abänderung Rz. 671
 – Anweisung an das IGE Rz. 666
 – Auskunftserteilung Rz. 667

 – Berufungsfähigkeit Rz. 675
 – Beschlagnahmung Rz. 665; 

Rz. 672; Rz. 686
 – Bestätigung Rz. 676
 – Dringlichkeit Rz. 659; Rz. 661
 – gegenüber Endbenutzern Rz. 661 
 – Glaubhaftmachen Rz. 662
 – Schadenersatz Rz. 674
 – Sicherheitsleistung Rz. 677
 – superprovisorische Massnahmen 

Rz. 672
 – ungerechtfertigte Massnahmen 

Rz. 674
 – Verfügungsanspruch Rz. 657
 – Verfügungsgrund Rz. 658
 – Verhältnismässigkeit Rz. 660 f.
 – Vollstreckung Rz. 670
 – Voraussetzungen Rz. 656–660
 – vorsorgliche Beweisführung 

Rz. 668
 – Zuständigkeit Rz. 653; Rz. 669

 – Gutachten siehe → Rechtsschutz / 
Beweis // Expertisen

 – Inhalt der Ansprüche siehe auch 
→ Rechtsschutz / Rechtsbegehren 
Rz. 590–601
 – Beseitigungs- und Unterlassungs-

klagen Rz. 591 f.
 – Feststellungsklage Rz. 593; 

Fn. 955; Fn. 976
 – Genugtuung Rz. 598
 – Gewinnherausgabe Rz. 597; 

Rz. 611
 – Nichtigkeitsklage
 – Schadenersatzklage Rz. 596; 

Rz. 602–612
 – Übertragungsklage Rz. 595
 – ungerechtfertigte Bereicherung 612
 – Verletzungsklage Rz. 115

 – Klagebefugnis des Lizenznehmers 
Rz. 616

 – Kostenverteilung Rz. 600
 – Lizenzanalogie Rz. 604 ff.
 – Marktverwirrung Rz. 599
 – Mitwirkungspflichten Rz. 594
 – Nichtigkeitseinrede Rz. 621
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 – Rechtsbegehren siehe auch → Rechts-
schutz / Inhalt der Ansprüche
 – Auskunft Rz. 594; Rz. 637; Rz. 667
 – Einziehung Rz. 591
 – Urteilspublikation Rz. 599
 – Vernichtung Rz. 591

 – Schutzschrift Rz. 672
 – Strafandrohung Rz. 593
 – strafrechtlicher Rz. 681–691

 – Adhäsionsklage Rz. 685 
 – Beschlagnahmung Rz. 686
 – Beweissicherung Rz. 646–650; 

Rz. 686
 – Einziehung Rz. 692–695 
 – elektronische Hausdurchsuchung 

Rz. 686
 – gewerbsmässiges Handeln Rz. 684
 – im Internet Rz. 691
 – Strafantrag Rz. 683
 – Unternehmen gegenüber Rz. 687 ff.

 – Verwirkung Rz. 601
 – vorsorgliche Beweisführung siehe 

→ Rechtsschutz / einstweiliger Rechts-
schutz // vorsorgliche Beweisführung

 – vorsorgliche Massnahmen siehe 
→ Rechtsschutz / einstweiliger Rechts-
schutz

 – Widerklage Rz. 593
 – zivilrechtlicher Rz. 588–671
 – Zoll siehe → Zoll
 – Registrierung siehe → Computer-

programme / Registrierung
 – Repository Rz. 269; Rz. 794; Fn. 1204

S
SaaS siehe → Netzwerkbasierte Dienst-

leistungen und → Cloud Computing
SBOM siehe →  Open Source Software / 

Bill of Materials
Schadenersatz siehe auch → Rechts-

schutz / Schadenersatz Rz. 155
Schnittstellen siehe → Computer-

programm / Schnittstellen und 
→ Urheberrecht / Schnittstellen

Schutzrechtsverletzungen siehe 
→ Patentrecht / Verletzung, → Rechts-
schutz / Verletzungsklagen und 
→ Urheberrecht / Verletzung

Schutzstrategien Rz. 45–50; Rz. 630 ff.
Screens siehe → Urheberrecht / Benut-

zeroberfläche, → Urheberrecht / Bild-
schirminhalte und → Designrecht / 
grafische Benutzeroberfläche

Screensaver siehe → Designrecht / 
 Bildschirmschoner

Selbsthilferecht siehe → Backup und 
→ Urheberrecht / Selbsthilferecht

Selbstlernende Systeme siehe → Künst-
liche Intelligenz

Sicherungskopien siehe → Urheberrecht 
/ Sicherungskopien

Software siehe auch → Computer-
programm Rz. 59

Softwareaktivierung siehe → Aktivie-
rung

Software as a Service siehe → Netz-
werkbasierte Dienstleistungen und 
→ Cloud Computing

Software Repository siehe → Repository
Soundeffekte Rz. 41; Rz. 560
Sourcecode siehe → Computerpro-

gramm / Sourcecode, → Open Source 
Software und → Urheberrecht / 
Reverse Engineering

SPDX siehe →  Open Source Software / 
SPDX

Spezifikationen	siehe auch → Urheber-
recht / Spezifikationen Rz. 3

Strafrechtlicher Rechtsschutz siehe 
→ Rechtsschutz / strafrechtlicher

Suchmaschinen Rz. 358; Rz. 691
Systemklauseln siehe → CPU-Klauseln 

Rz. 319–326
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T
Tools siehe → Urheberrecht / Program-

mierwerkzeuge
Topografierecht	Rz.	545–555

 – Bedeutung Rz. 53; Rz. 545
 – Eintragungsverfahren Rz. 548
 – Geheimhaltungsmöglichkeit Rz. 548
 – gesetzliche Lizenzen Rz. 551–554
 – Nichtalltäglichkeit Rz. 547
 – Rechtsschutz siehe → Rechtsschutz
 – Schutzdauer Rz. 550
 – Schutzumfang Rz. 550–555
 – Schutzvoraussetzungen Rz. 547–549

TRIPS-Übereinkommen Rz. 51; Rz. 63; 
Rz. 113; Rz. 169; Fn. 478; Fn. 885; 
Fn. 966; Rz. 623

 – Trusted Computing siehe → Kopier-
schutzmechanismen / Trusted Com-
puting

U
Unlauterer Wettbewerb siehe  

→ Lauterkeitsrecht
Updates und Upgrades Rz. 158; 

Rz. 298; Rz. 318
Urheberrecht
 – Abstraction Filtration Test Rz. 113
 – Änderung des Werks siehe auch 

→ Urheberrecht / Urheberpersönlich-
keitsrechte // Änderung des Werks 
Fn. 217; Rz. 156–160; Rz. 212; 
Rz. 335; Rz. 609; Rz. 645 

 – Application Service Providing siehe 
→ Netzwerkbasierte Dienstleistungen

 – Arbeitsverhältnis siehe auch 
→ Arbeitsverträge Rz. 119–123; 
Rz. 615

 – Aufspaltbarkeit Rz. 131
 – Benutzeroberfläche Rz. 58; Rz. 72; 

Rz. 79; Rz. 103; Rz. 108; Rz. 161
 – Beobachtung des Programmablaufs 

Rz. 274; Fn. 528

 – Beweis der Urheberschaft Rz. 68
 – Bildschirminhalte Rz. 16; Rz. 79 f.; 

Rz. 150; Rz. 163 f.; Rz. 255 f. 
 – Bildschirmmasken siehe → Urheber-

recht / Benutzeroberfläche
 – Caching siehe auch → Online-Über-

tragung von Software Rz. 145
 – Copyrightvermerk Rz. 68
 – CPU-Klauseln siehe → Lizenzen / 

CPU-Klauseln
 – Customizing Fn. 270

– Dateiformate siehe auch → Urheber-
recht / Formatdefinitionen

 – Daten, Abgrenzung zu Computer-
programmen Rz. 55 

– Datenbanken siehe auch → Daten-
banken Rz. 62–66; Rz. 87

 – Dekompilation siehe → Urheberrecht / 
Reverse Engineering

 – Dokumentation siehe → Dokumenta-
tion / urheberrechtlicher Schutz

 – Dokumente, Abgrenzung zu Compu-
terprogrammen Rz. 59

 – Duplikation von Nutzungsbefugnissen 
Rz. 130

 – Eigengebrauch siehe auch → Urheber-
recht / Privatgebrauch Rz. 197

 – Entwürfe, Schutzfähigkeit Fn. 7787
 – ephemere Kopien siehe → Urheber-

recht / temporäre Speicherung
 – Erschöpfung Rz. 137; Rz. 167; 

Rz. 187 ff.; Rz. 316
 – Fehlerbehebung siehe auch → Urhe-

berrecht / Selbsthilferecht Rz. 156; 
Rz. 212; Rz. 222

 – Firmware Rz. 61; Rz. 169; Rz. 268; 
Rz. 278; Rz. 767

 – Formatdefinitionen Rz. 59; Rz. 80
 – freie Software siehe → Freie Software
 – freie Werkbenutzung Rz. 176; Rz. 179; 

Rz. 644
 – Funktionalität Rz. 116
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 – Gebrauchsrecht des Erwerbers von 
Computerprogrammen Rz. 171; 
Rz. 180–190; Rz. 289–292; Fn. 302; 
Fn. 1264
 – Änderungen siehe → Urheber-

recht / Änderung des Werks
 – Automatisierte Systemzugriffe 

Rz. 351
 – Bedingungen Rz. 215
 – bestimmungsgemässe Verwendung 

Rz. 192; Rz. 198; Rz. 257
 – Concurrent User siehe → Urheber-

recht / Gebrauchsrecht des Erwer-
bers von Computerprogrammen // 
Parallelnutzung

 – Delegation der Ausübung Rz. 190; 
Rz. 226; Rz. 260

 – Einschränkung des Nutzungs-
zwecks Rz. 349–350

 – Erforderlichkeit der Nutzungshand-
lung Rz. 222

 – Fehlerbehebung siehe → Urheber-
recht / Fehlerbehebung

 – geografische Beschränkung 
Rz. 352 f.

 – Gerätebindung Rz. 343
 – Kerngehalt Rz. 194; Rz. 292; 

Rz. 321; Rz. 404; Rz. 449
 – Multiprozessorunterstützung siehe 

→ Computerprogramm / multi-
prozessorfähige Programme

 – Named Users Rz. 347 f.
 – Netzwerknutzung siehe auch 

→ Netzwerkbasierte Dienstleis-
tungen Rz. 168; Fn. 380; Rz. 213; 
Rz. 231

 – Open Source Software siehe auch 
→ Open Source Software Rz. 598; 
Rz. 736

 – Organisationslizenzen Rz. 232
 – Parallelinstallation Rz. 207; 

Rz. 217 ff.; Rz. 337
 – Parallelnutzung Rz. 207; Rz. 220
 – Remote Access Rz. 260
 – Selbsthilferecht siehe → Urheber-

recht / Selbsthilferecht

 – sequenzielle Nutzung Rz. 207; 
Rz. 213; Rz. 221; Rz. 257; Rz. 348

 – Übernutzung Rz. 132; Rz. 396; 
Rz. 444; Rz. 474 f.

 – Umfang Rz. 191–197; Rz. 300
 – Verdinglichung Rz. 208; Rz. 290
 – Verzicht Rz. 191–196
 – virtuelle Systeme Rz. 221 f.; 

Rz. 327–332
 – Wartungsleistungen Rz. 260

 – gemeinsam geschaffene Werke 
Rz. 77 f.; Rz. 614

 – Gestaltungsspielraum Rz. 100
 – grafische Benutzeroberfläche siehe 

→ Urheberrecht / Benutzeroberfläche
 – Hardware Rz. 61
 – hybride Werke Rz. 57
 – Ideen, Abgrenzung zur Ausdrucksform 

Rz. 53; Rz. 113; Rz. 273
 – Indirekte Nutzung Rz. 349
 – Individualität siehe → Urheberrecht / 

Schutzvoraussetzungen
 – Inhaber Rz. 117 f.
 – kleine Münze Rz. 100
 – Konfigurationen siehe auch → Konfi-

guration Rz. 111
 – Kopiervorgänge siehe auch → Urhe-

berrecht / temporäre Speicherung 
Rz. 145 f.; Rz. 644

 – Lizenzen siehe auch → Lizenzen 
Rz. 751

 – Makros Rz. 30; Fn. 83; Rz. 60
 – Merger Doctrine Fn. 182 
 – Miturheberschaft Rz. 77; Rz. 83–95; 

Rz. 614
 – Multimediaprodukte Rz. 57; Rz. 161
 – Nutzungsarten, selbständige Rz. 131; 

Rz. 208; Rz. 217; Rz. 322; Rz. 336; 
Rz. 348; Rz. 351; Rz. 387; Rz. 742

 – Nutzungsbeschränkungen Rz. 289–
380

 – öffentliche Verwendung siehe 
→ Urheberrecht / Wahrnehmbar-
machen

 – Online-Übertragung Rz. 145; Rz. 186; 
Fn. 448; Rz. 262
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 – Parallelschöpfung Fn. 148
 – Parametrisierung Rz. 111; Rz. 157
 – Parodien Rz. 175
 – Privatgebrauch Rz. 57; Rz. 197
 – Programmbibliotheken siehe auch 

→ Computerprogramm / Programm-
bibliotheken Rz. 56; Rz. 60

 – Programmiersprachen Rz. 60
 – Programmierwerkzeuge Rz. 56; Rz. 74
 – Prototypen Rz. 60
 – Public Domain siehe → Freie Soft-

ware / Public Domain
 – Raubkopien siehe → Piraterie und 

→ Raubkopien
 – Rechtsgemeinschaft siehe auch 

→ Urheberrecht / Miturheberschaft 
Rz. 118

 – Rechtsschutz siehe → Rechtsschutz
 – Rechtsverletzung siehe → Urheber-

recht / Verletzung
 – Reverse Engineering Rz. 57; Rz. 173; 

Rz. 271–284; Rz. 446; Rz. 580; 
Rz. 610; Rz. 645; Fn. 946

 – Sammelwerke Rz. 64; Rz. 112; 
Rz. 159; Rz. 779 ff. 

 – Schnittstellen Rz. 59; Rz. 279–281
 – Schranken Rz. 170–179
 – Schutzdauer Rz. 177
 – Schutzebenen Rz. 107–116
 – Schutzrechtsverletzung siehe → Urhe-

berrecht / Verletzung
 – Schutzumfang Rz. 114
 – Schutzvoraussetzungen Rz. 67–105

 – geistigen Schöpfung Rz. 74–95
 – Individualität Rz. 83–95; 

Rz. 96–100; Rz. 75–78; Rz. 176; 
Fn. 1022

 – Werkbegriff Rz. 54–61
 – Selbsthilferecht Rz. 156; Rz. 225; 

Rz. 243; Rz. 283; Rz. 317; Rz. 393–
399; Rz. 420; Rz. 434

 – sequenzielles Werkschaffen Rz. 77 f.; 
Rz. 91

 – Sicherungskopien Rz. 172; Rz. 246; 
Rz. 261–270; Rz. 337; Rz. 417

 – Spezifikationen Fn. 79; Rz. 203

 – Sprachwerke Rz. 59
 – temporäre Speicherung Rz. 15; 

Rz. 148; Rz. 154; Rz. 180; Rz. 255
 – Übernutzung siehe → Urheberrecht / 

Gebrauchsrecht // Übernutzung
 – Übertragung siehe auch → Urheber-

recht / Weiterveräusserungsrecht 
und → Werkverträge / Urheberrechte 
Rz. 131

 – Doppelverkäufe Rz. 245
 – Teilübertragung Rz. 131
 – Urheberpersönlichkeitsrechte 

Rz. 139
 – Urheberpersönlichkeitsrechte Rz. 94; 

Rz. 135–144
 – Änderung des Werks Rz. 138; 

Rz. 141; Rz. 706
 – Anerkennung der Urheberschaft 

Rz. 136; Rz. 140
 – Entstellung des Werks Rz. 138
 – Erstveröffentlichung Rz. 137; 

Rz. 141
 – gerichtliche Durchsetzung Rz. 617
 – Übertragbarkeit Rz. 139
 – Verzicht Rz. 136 f.; Rz. 698

 – Veräusserung eines Werkexemplars 
siehe auch → Urheberrecht / Weiter-
veräusserungsrecht Rz. 180

 – Verhältnis zum Patentrecht Rz. 51–53; 
Rz. 450–461

 – Verletzung siehe auch → Rechtsschutz 
und → Urheberrecht / Gebrauchs-
recht // Übernutzung Rz. 115

 – Vermietung von Computerprogrammen 
Rz. 166–169; Rz. 247–259; Rz. 608

 – Wahrnehmbarmachen Rz. 161–165; 
Rz. 254

 – Weiterveräusserungsrecht Rz. 171; 
Rz. 187; Rz. 227–246; Rz. 250; 
Rz. 316; Rz. 356–359
 – Kerngehalt Rz. 195; Rz. 229; 

Rz. 289 f.; Rz. 348
 – Restrukturierungen Rz. 240
 – Weitergabeverbote Rz. 196; 

Rz. 216; Rz. 306; Rz. 345; Rz. 362
 – Wirkung Rz. 288; Rz. 346; Rz. 352
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 – Werkteile Rz. 53; Rz. 159
 – Zitatrecht Rz. 174
 – Zweckübertragungstheorie Rz. 94; 

Rz. 123
Utility Model Rz. 53

V
Verträge	siehe auch → Auftragsrecht, 

→ Arbeitsverträge, → Kaufverträge, 
→ Lizenzen und → Werkverträge 
sowie Anhang B

 – allgemeine Geschäftsbedingungen 
siehe → Allgemeine Vertragsbedin-
gungen

 – Haftungsbeschränkungen siehe 
→ Haftungsbeschränkungen

 – Verhältnis zum urheberrechtlichen 
Gebrauchsrecht siehe → Urheber-
recht / Gebrauchsrecht des Erwerbers 
von Computerprogrammen

Virtualisierung siehe auch → Urheber-
recht / Gebrauchsrecht des Erwer-
bers von Computerprogrammen // 
virtuelle Systeme Rz. 32–36; Rz. 221; 
Rz. 327–337

 – Container Rz. 33–36; Rz. 208; 
Rz. 221; Rz. 267; Rz. 321; Rz. 333–
337
 – Application Container Rz. 35
 – System Container Rz. 36 

 – Hypervisoren Rz. 28
 – Virtuelle Maschinen Rz. 32; Rz. 327

Vorsorgliche Beweisaufnahme siehe 
→ Beweis / vorsorgliche Beweis-
aufnahme

W
Wartung
 – Marktabgrenzung Rz. 244; Rz. 366 ff.
 – neue Releases siehe → Computer-

programm / Update
 – Open Source Software Rz. 718
 – Remote Access Rz. 260

Wasserfallmethode siehe → Entwick-
lungsmethoden / Phasenmodelle 

Websites Rz. 57; Rz. 358; Rz. 527
Werkverträge	siehe auch Anhang A/2.2
 – Open Source Software Rz. 716; 

Rz. 725; Rz. 751
 – Urheberrechte Rz. 124–132

Wettbewerbsrecht siehe → Kartellrecht 
und → Lauterkeitsrecht

Z
 – Zertifizierung siehe → Kopierschutz-

mechanismen / Zertifizierung und 
→ Open Source Software / OpenChain

 – Zivilrechtlicher Rechtsschutz siehe 
→ Rechtsschutz / zivilrechtlicher

 – Zoll
 – Hilfeleistung der Zollverwaltung 

Rz. 453; Rz. 678–680
 – Information des Rechtsinhabers 

Rz. 678
 – Zurückbehaltung von Sendungen 

Rz. 679




